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Hinweis:

Die unkenntlichen Textpassagen sind aufgrund der
Anderung des Versicherungsvertragsgesetzes ab dem
01.01.2009 ungultig.

Die Gothaer
Wohngebaudeversicherung zum
gleitenden Neuwert

Verbraucherinformationen und
Versicherungsbedingungen
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Hinweis:
Die unkenntlichen Textpassagen sind aufgrund der Änderung des Versicherungsvertragsgesetzes ab dem 01.01.2009 ungültig.


Sehr geehrte Kundin,
sehr geehrter Kunde,

die Basis des gegenseitigen Vertrags bilden die
® Die Gothaer Wohngeb&dude-Versicherungsbedingungen (VGB 2002 — Stand 07.2006).
Der vereinbarte Versicherungsschutz ist im Versicherungsschein beschrieben.
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Was Sie iiber Ihre Gebaudeversicherung wissen sollten.

Was verstehen wir unter einem
Gebdude?

Was miissen Sie bei Vertrags-
abschluss beachten?

Was miissen Sie wahrend
der Laufzeit des Vertrags
beachten?

Was miissen Sie im Schadenfall
tun?

Was erhalten Sie von uns im
Schadenfall?

Wann kann der Versicherungs-
vertrag beendet werden?

Unter Gebdude verstehen wir nicht nur den eigentlichen Baukérper, sondern auch verschiedene Einbauten.
Dazu gehoren z.B. eingebaute Schranke, festverlegte FuBbodenbeldge, Zentralheizungsanlagen und sanitdre
Installationen. Selbst Zubehor, das der Instandhaltung des Gebdudes oder dessen Nutzung zu Wohn-
zwecken dient ist mitversichert, z.B. Maschinen oder Gemeinschaftswaschanlagen, Brennstoffvorrdte, auf3en
am Gebé&ude angebrachte Antennen, Markisen, Uberdachungen.

Beantworten Sie alle Antragsfragen vollstandig und richtig.

Haben Sie ein Geb&dude erworben, dann teilen Sie uns bitte mit, ob der Verkdufer das Haus versichert hatte,
damit eine Doppelversicherung vermieden wird.

Bitte teilen Sie uns alle baulichen Veranderungen mit, wie z.B. die Verdnderung der Aufienfassade durch Ver-
klinkerung, Anbau eines Wintergartens, Veranderung der Wohnflache durch Dach- oder Kellerausbau, damit
wir den Versicherungsschutz entsprechend anpassen kdnnen.

Benachrichtigen Sie uns von jeder Gefahrerhdhung, wenn z.B. in lnrem Haus eine Gaststdtte, ein Geschafts-
lokal oder ein sonstiger Gewerbebetrieb eingerichtet wird.

Dariiber hinaus sind in den Bedingungen Auflagen enthalten, die eigentlich zu den normalen Sorgfaltspflich-
ten gehdren und leicht zu erfiillen sind. So miissen beispielsweise Haus und Dach (Sturmversicherung) und
alle Wasserleitungs- und Heizungsanlagen (Leitungswasserversicherung) in ordnungsgeméafiem Zustand
erhalten werden. Im Winter miissen Sie das Haus ausreichend beheizen und wenn sie verreisen dafiir sor-
gen, dass dies auch geniigend haufig kontrolliert wird oder die Leitungen entleeren und entleert halten.

Dies alles ist wichtig, damit Ihr Versicherungsschutz nicht beeintrachtigt wird.

e Versuchen Sie, den Schaden so gering wie moglich zu halten.

e Rufen Sie bei einem Brand sofort die Feuerwehr.

e Schliefien Sie bei Leitungswasserschaden den Haupthahn.

e Zugefrorene Rohre, Heizkdrper usw. nur durch einen Fachmann auftauen lassen.

e Benachrichtigen Sie bei Schdaden durch Einbruchdiebstahl oder Graffiti unverziiglich die Polizei.

e Benachrichtigen Sie uns unverziiglich, und legen Sie uns ein Verzeichnis der abhanden gekommenen, zer-
storten oder beschddigten Sachen mit Angabe des Anschaffungspreises und des Anschaffungsjahres vor.

e Unterstiitzen Sie uns bei den Ermittlungen zur Schadenursache und Schadenhdhe, indem Sie alle
gewiinschten Auskiinfte erteilen und Belege beibringen.

Sie erhalten Sie von uns bei

e einem zerstorten Gebdude die ortsiiblichen Wiederherstellungskosten zum Schadenzeitpunkt.

e zerstorten oder abhanden gekommenen sonstigen Sachen den Wiederbeschaffungspreis.

e einem beschadigten Gebdude oder sonstigen Sachen die notwendigen Reparaturkosten zuziiglich einer
eventuellen Wertminderung, hochstens jedoch die Wiederherstellungskosten.

Restwerte werden angerechnet.

Aufgrund eines Versicherungsfalls anfallende zusatzliche Kosten, z.B. fiir das Aufraumen Ihres Hauses oder
Dekontamination des Erdreichs ersetzen wir ebenfalls. Die vollstandige Aufzahlung der versicherten Kosten
finden Sie in § 3 VGB 2002.

Der Vertrag kann drei Monate vor Ablauf der vereinbarten Vertragsdauer gekiindigt werden.

Nach einem Versicherungsfall kann innerhalb eines Monats (Eingang beim Empféanger) nach Auszahlung der
Entschadigung gekiindigt werden. Die Kiindigung wird einen Monat nach Zugang wirksam, wobei Sie fiir Ihre
Kiindigung einen spdateren Zeitpunkt, der jedoch das Ende des laufenden Versicherungsjahres nicht tiber-
schreiten darf, bestimmen konnen.

Erhdhen wir den Beitrag, konnen Sie innerhalb eines Monats nach Zugang unserer Mitteilung den Vertrag
zum Zeitpunkt der Erhéhung kiindigen. Dies gilt jedoch nicht fiir Beitragserhdhungen aufgrund der Anderung
des Anpassungsfaktors oder anderer Vertragsanderungen.
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Ansprechpartner/
Aufsichtsbehorde

Der Versicherungsvertrag wird, wie kaum ein anderer Vertrag, von Vertrauen gepragt. Gegenseitige Informa-
tionen tragen dazu bei, das Vertrauen zu erhalten und Storungen des Versicherungsschutzes zu vermeiden.
Unser Wunsch ist es, zu einer langjdhrigen und guten Partnerschaft zu kommen. Sollten Sie Fragen haben
oder sollte Ihnen etwas nicht zusagen, wenden Sie sich bitte an uns. Wir sind fiir Sie da.

Sollten Sie im Zusammenhang mit Ihrem Versicherungsvertrag, lhrem Versicherungsschutz oder auch
unserer Beratung und Betreuung Fragen, Wiinsche, Bedenken oder Beschwerden haben, so kénnen Sie
sich jederzeit vertrauensvoll an Ihren Betreuer, unsere AuBenstellen oder die Hauptverwaltung wenden.
Fiir Mitglieder der Gothaer Versicherungsbank VVaG steht in allen Beschwerdefdllen unser Beauftragter
fir die Anliegen der Mitglieder, Arnoldiplatz 1, 50969 Koln, zur Verfiigung.

Generell steht Ihnen die Bundesanstalt fiir Finanzdienstleistungsaufsicht (BAFin), Graurheindorfer Str. 108,
53117 Bonn, als zustandige Aufsichtsbehorde in Beschwerdefdllen zur Verfligung.

Dariiber hinaus ist unser Unternehmen Mitglied im Verein Versicherungsombudsmann e.V., Kronenstr. 13,
10117 Berlin. Sie haben somit die Moglichkeit das kostenlose, auBergerichtliche Streitschlichtungsverfahren
in Anspruch zu nehmen.



Die Gothaer Wohngebdude-Versicherungsbedingungen
(VGB 2002 - Stand 07.2006)

Der Umfang des
Versicherungsschutzes

Der Beginn des Versiche-
rungsschutzes, Beitrag
und Laufzeit des Vertrags

Die besonderen Anzeige-
pflichten und Obliegenheiten
des Versicherungsnehmers

Die Entschddigung

Die sonstigen Vertrags-
bestimmungen
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§30
§31
§32
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§34
§35
§36

§37

Welche Sachen sind versichert?

Welche Sachen sind nicht versichert?

Welche Kosten sind versichert?

Welcher Mietausfall ist versichert?

Welche Gefahren und Schédden sind versichert?

Wie sind die versicherten Gefahren definiert und wie weit geht der Versicherungsschutz?
Welche Schdden sind nicht versichert?

Was ist der maigebliche Versicherungswert in der gleitenden Neuwertversicherung?
Wie erfolgt die Anpassung des Beitrags?

Welche Regelungen gelten fiir den Neuwert und Zeitwert?

Wann beginnt der Versicherungsschutz ? Was gilt fiir die vorlaufige Deckung?
Wie setzt sich der Beitrag zusammen und wann ist er fallig?

Was geschieht, wenn Sie den ersten Beitrag nicht oder verspéatet bezahlen?
Was geschieht, wenn Sie den Folgebeitrag nicht oder verspdtet bezahlen?
Was ist zu beachten, wenn Sie eine Lastschriftermachtigung erteilt haben?
Welcher Beitrag ist bei vorzeitiger Vertragsbeendigung zu zahlen?

Wie lange lauft der Vertrag?

Was gilt fiir das Kiindigungsrecht nach VerauBerung der versicherten Sachen?
Was gilt fiir das Kiindigungsrecht nach dem Versicherungsfall?

Wie kann der Vertrag gekiindigt werden bei einer Insolvenz lhrerseits?

Welche Informationen miissen Sie uns vor Vertragsabschluss geben und was geschieht bei unrichti-
gen und unvollstandigen Angaben?

Was geschieht bei Gefahrerhéhung?

Welche Obliegenheiten miissen sie vor dem Eintritt eines Versicherungsfalls beachten und was
geschieht, wenn Sie diese Obliegenheit verletzen?

Auf welche Obliegenheiten miissen Sie bei Eintritt eines Versicherungsfalls achten?

Was ist der maigebliche Versicherungswert ? Wie wird die Entschddigung vorgenommen?
Wie entsteht eine Unterversicherung; wann gilt der Unterversicherungsverzicht?

Wann und in welcher Hohe sind Leistungen aus dem Versicherungsvertrag fallig?

Welche Regelungen gelten fiir die Selbstbeteiligung?

Was geschieht bei einem Tduschungsversuch?

Was geschieht bei Doppelversicherung und Mehrfachversicherung?

Was gilt fiir das Sachverstandigenverfahren?

Welche Regelungen gelten bei mehreren Versicherungsnehmern und bei Wohnungseigentum?
Was ist bei der Versicherung fiir fremde Rechnung zu beachten?

Welche Regelungen gelten fiir Reprdsentanten?

Wie ist die Klagefrist geregelt und wann verjahren Anspriiche aus diesem Vertrag?

Welches Recht findet Anwendung und welches Gericht ist bei Streitigkeiten aus diesem Vertrag
zustandig?

Was miissen Sie bei Anzeigen, Willenserklarungen und Anschriftendnderungen beachten?



Der Umfang des Versicherungsschutzes

§1 1. Wirversichern Ihre in dem Versicherungsschein bezeichneten Geb&ude.

Welche Sachen sind versichert? 2. Mitversichert sind Einbaumdbel/-kiichen, die nicht serienmafig produziert, sondern individuell fiir das

Gebdude geplant, gefertigt und in das Gebdude eingebaut sind.

3. Wirversichern auch Gebdaudezubehor, dass der Instandhaltung der versicherten Gebdude oder deren
Nutzung zu Wohnzwecken dient, soweit es sich in den Gebduden befindet oder auRen an den Gebduden
angebracht ist.

4, Zusatzlich sind auf dem im Versicherungsschein bezeichneten Grundstiick versichert Antennenanlagen,
Beleuchtungsanlagen, Briefkasten- und Klingelanlagen, Carports, Einfriedungen, elektrische Leitungen
oder Freileitungen, Gartenkamine, Gewachs- und Gartenhduser, Hof-, Gehsteig- und Terrassenbefesti-
gungen, Hundezwinger/-hiitten, Masten, Miillbehélterboxen, Schutz- und Trennwinde, Sténder, Uberda-
chungen und Pergolen. Hierzu gehdren aber nicht Biume und alle Arten von Grundstiicksbepflanzungen.
Weiteres Gebdaudezubehor sowie weitere Grundstiicksbestandteile sind nur aufgrund besonderer Verein-
barung versichert.

5. Versicherte Sachen gegen Glasbruch

a) Scheiben, Platten aus Glas oder transparentem Kunststoff, die fachménnisch eingesetzt und mit
dem Gebdude fest verbunden sind;

b) Glasbausteine, Profilbaugldser und Lichtkuppeln aus Glas oder transparentem Kunststoff.

§2 1. Nicht versichert sind in das Gebdude eingefiigte Sachen, die ein Mieter oder ein Wohnungseigentiimer
Welche Sachen sind nicht in einem Mehrfamilienhaus auf seine Kosten beschafft oder ibernommen hat und fiir die er das Risiko
versichert? tragt (Gefahrtragung). Die Versicherung dieser Sachen kann vereinbart werden.

2. Nicht versicherte Sachen gegen Glasbruch

a) Mehrscheiben-Isolierverglasungen, deren Randverbindungen durch normale Abnutzung, Fabrika-
tions- oder Verglasungsfehler undicht geworden sind (Kondensatbildung im Scheibenzwischen-
raum);

b) Scheiben oder Platten, die mit anderen Gegenstanden so verbunden sind, dass sie im Falle eines
Bruchs nicht ohne Beschadigung der unversehrten Gegenstdnde getrennt werden kénnen (z.B.
Fotovoltaikmodule);

c) Hohlglaser, Beleuchtungskorper und optische Glaser.

§3 Wi
Welche Kosten sind versichert? 1.

rversichern die infolge eines Versicherungsfalls notwendigen

Schadenabwendungs- und Schadenminderungskosten
fiir Matnahmen, die Sie zur Abwendung oder Minderung des Schadens fiir sachgerecht halten durften.
Dies gilt auch fiir erfolglos durchgefiihrte MaRnahmen.

2. Mehrkosten infolge Preissteigerungen
zwischen dem Eintritt des Versicherungsfalls und der Wiederherstellung. Veranlassen Sie nicht unverziig-
lich die Wiederherstellung, sind die Mehrkosten nur in dem Umfang zu ersetzen, in dem sie auch bei
unverziiglicher Wiederherstellung entstanden waren. Mehrkosten infolge von Betriebsbeschrankungen
oder Kapitalmangel sind nicht versichert.

3. Mehrkosten infolge behordlicher Auflagen
auf der Grundlage bereits vor Eintritt des Versicherungsfalls erlassener Gesetze und Verordnungen.

Darf die Wiederherstellung der versicherten, vom Schaden betroffenen Sachen aufgrund behdrdlicher
Wiederaufbaubeschrankungen nur an anderer Stelle erfolgen, so sind dadurch entstehende Mehrkosten
nur in dem Umfang zu ersetzen, in dem sie auch bei Wiederherstellung an bisheriger Stelle entstanden
waren.

Soweit behordliche Auflagen mit Fristsetzung vor Eintritt des Versicherungsfalls erteilt wurden, sind die
dadurch entstehenden Mehrkosten nicht versichert.

Diirfen wieder verwertbare Reste der versicherten, vom Schaden betroffenen Sachen infolge behord-
licher Wiederherstellungsbeschrankungen nicht mehr verwertet werden, so sind dadurch entstehende
Mehrkosten nicht versichert.

4. Aufrdumungs- und Abbruchkosten
fiir das Aufradumen und den Abbruch versicherter Sachen sowie fiir das Wegrdumen und den Abtransport
von Schutt und sonstigen Resten dieser Sachen zum nachsten Ablagerungsplatz und fiir deren Ablagern
oder Vernichten.

5. Bewegungs- und Schutzkosten
fir Aufwendungen, die erforderlich sind, weil zur Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung versicher-
ter Sachen andere Sachen bewegt, verdandert oder geschiitzt werden miissen.

6. Provisorische Manahmen
zum Schutz versicherter Sachen, wenn nach einem Versicherungsfall bis zur Wiederherstellung der end-
giiltigen Schutz- und Sicherungseinrichtungen Offnungen vorléufig verschlossen werden miissen (z.B.
Notverschalungen, Notverglasungen).



§4
Welcher Mietausfall ist
versichert?

§5
Welche Gefahren und Schaden
sind versichert?

8.

10.

Dekontaminationskosten
die Sie aufgrund behérdlicher Anordnung infolge einer Kontamination durch einen Versicherungsfall auf-
wenden miissen, um

a) Erdreich des Versicherungsgrundstiicks zu untersuchen oder zu dekontaminieren oder auszutau-
schen;

b) den Aushub in die ndchstgelegene, geeignete Deponie zu transportieren und dort abzulagern oder
zu vernichten;

¢) insoweit den Zustand des im Versicherungsschein bezeichneten Grundstiicks vor Eintritt des Versi-
cherungsfalls wiederherzustellen.

Die Aufwendungen werden nur ersetzt, sofern die behdrdlichen Anordnungen

— aufgrund von Gesetzen oder Verordnungen ergangen sind, die vor Eintritt des Versicherungsfalls
erlassen waren und

— eine Kontamination betreffen, die nachweislich infolge dieses Versicherungsfalls entstanden ist,

— innerhalb von neun Monaten seit Eintritt des Versicherungsfalls ergangen sind und uns ohne
Riicksicht auf Rechtsmittelfristen innerhalb von drei Monaten seit Kenntnis der Anordnung
gemeldet wurden.

Wird durch den Versicherungsfall eine bestehende Kontamination des Erdreichs erhdht, so werden
nur die Aufwendungen ersetzt, die den fiir eine Beseitigung der bestehenden Kontamination erfor-
derlichen Betrag libersteigen, und zwar ohne Riicksicht darauf, ob und wann dieser Betrag ohne den
Versicherungsfall aufgewendet worden ware.
Aufwendungen aufgrund sonstiger behordlicher Anordnungen oder aufgrund sonstiger Verpflichtun-
gen von lhnen einschlielich der sogenannten Einliefererhaftung werden nicht ersetzt.
Kran- oder Geriistkosten
fiir zusatzliche Leistungen, um die sich das Liefern und Montieren von versicherten Scheiben durch
deren Lage verteuert.
Die Entschddigung fiir versicherte Kosten gemaf3 Nr. 3 — Nr. 8 ist je Versicherungsfall auf 5 Prozent der
Versicherungssumme begrenzt.
In der Gleitenden Neuwertversicherung gilt die Versicherungssumme 1914 multipliziert mit dem zum
Zeitpunkt des Versicherungsfalls geltenden Anpassungsfaktor (§ 9) als Bemessungsgrundlage zur
Berechnung der Entschadigungsgrenze.
Nicht versichert sind Aufwendungen fiir Leistungen der Feuerwehr oder anderer Institutionen, die im
offentlichen Interesse zur Hilfeleistung verpflichtet sind, wenn diese Leistungen im &ffentlichen Inter-
esse erbracht werden.

Wir ersetzen

a) den Mietausfall einschlieBlich fortlaufender Mietnebenkosten, wenn Mieter von Wohnrdumen
infolge eines Versicherungsfalls berechtigt sind, die Zahlung der Miete ganz oder teilweise zu ver-
weigern;

b) den ortsiiblichen Mietwert von Wohnrdumen, die Sie selbst bewohnen und die infolge eines Versi-
cherungsfalls unbenutzbar geworden sind, falls Ihnen die Beschrankung auf einen benutzbar geblie-
benen Teil der Wohnung nicht zugemutet werden kann.

Fiir gewerblich genutzte Raume kann die Versicherung des Mietausfalls oder des ortsiiblichen Mietwerts
vereinbart werden; in diesem Fall gilt Nr. 3 entsprechend.

Mietausfall oder Mietwert ersetzen wir bis zu dem Zeitpunkt, in dem die Wohnung wieder benutzbar ist,
héchstens jedoch fiir 12 Monate seit dem Eintritt des Versicherungsfalls. Mietausfall oder Mietwert wird
nur insoweit ersetzt, wie Sie die mogliche Wiederbenutzung nicht schuldhaft verzégern.

Soweit Sie dies mit uns vereinbart haben, leisten wir Entschadigung fiir versicherte Sachen, die durch

a) Brand, Blitzschlag, Explosion, Implosion, Aufprall eines Luftfahrzeugs, seiner Teile oder seiner
Ladung,

b) Leitungswasser,

c) Sturm, Hagel,

d) Uberschwemmung, Riickstau, Erdbeben, Erdfall, Erdrutsch, Schneedruck, Lawinen, Vulkanausbruch,
e) Glasbruch

zerstort oder beschadigt werden oder infolge eines solchen Ereignisses abhanden kommen.

Entschadigt werden auch Bruchschdden an Rohren der Wasserversorgung und Frostschdden an sonsti-
gen Leitungswasser fiihrenden Einrichtungen.

Jede der Gefahrengruppen nach Nr. 1a, 1b einschlie3lich Nr. 2, 1c oder 1e kann auch einzeln versichert
werden, die Gefahrengruppe 1d nur gemeinsam mit der Gefahrengruppe 1c.

Sie und wir kénnen unter Einhaltung einer Frist von drei Monaten zum Ende des laufenden Versiche-
rungsjahres durch schriftliche Erkldrung verlangen, dass der Versicherungsschutz fiir Uberschwemmung,
Riickstau, Erdbeben, Erdfall, Erdrutsch, Schneedruck, Lawinen, Vulkanausbruch mit Beginn des nach-
sten Versicherungsjahres entfallt.

Machen wir von diesem Recht Gebrauch, so kénnen Sie den Vertrag innerhalb eines Monats nach
Zugang unserer Erklarung zum Ende des laufenden Versicherungsjahres kiindigen.



§6

Wie sind die versicherten Gefahren
definiert und wie weit geht der
Versicherungsschutz?

1. a)

b)

0
d)

e)

2.a)

b)

0

3. a)

b)

9]

Brand ist ein Feuer, das ohne einen bestimmungsgemafien Herd entstanden ist oder ihn verlassen
hat und das sich aus eigener Kraft auszubreiten vermag.

Wir ersetzen auch Brandschdden, die an versicherten Sachen dadurch entstehen, dass sie einem
Nutzfeuer oder der Warme zur Bearbeitung oder zu sonstigen Zwecken ausgesetzt werden; dies gilt
auch fiir versicherte Sachen, in denen oder durch die Nutzfeuer oder Warme erzeugt, vermittelt oder
weitergeleitet wird (Nutzwirmeschiden).

Blitzschlag ist das unmittelbare Auftreffen eines Blitzes auf Sachen. Kurzschluss und Uberspan-
nungsschdden an elektrischen Einrichtungen sind nur versichert, wenn der Blitz unmittelbar auf ver-
sicherte Sachen aufgetroffen ist.

Explosion ist eine plotzliche Kraftdufierung durch Ausdehnung von Gasen oder Dampfen.

Implosion ist eine plétzliche Zerstérung eines Hohlkérpers durch duBeren Uberdruck infolge eines
inneren Unterdrucks.

Der Versicherungsschutz erstreckt sich ohne Riicksicht auf mitwirkende Ursachen nicht auf
— Sengschdden, die nicht durch Brand, Blitzschlag, Explosion oder Implosion entstanden sind;

- Kurzschluss- und Uberspannungsschiden, die an elektrischen Einrichtungen entstanden sind,
wenn der Blitz nicht auf versicherte Sachen aufgetroffen ist.

— Schédden durch Erdbeben.

Leitungswasser ist Wasser, das bestimmungswidrig ausgetreten ist aus

—  Zu- oder Ableitungsrohren der Wasserversorgung oder den damit verbundenen Schlduchen;
— mit dem Rohrsystem der Wasserversorgung verbundenen Einrichtungen;

— Einrichtungen der Warmwasser- oder Dampfheizung sowie Klima-, Warmepumpen- oder Solar-
heizungsanlagen;

— Aquarien oder Wasserbetten;
—  Sprinkler- oder Berieselungsanlagen.

Wasserdampf und wirmetragende Fliissigkeiten (z.B. Sole, Ole, Kiihimittel, Kiltemittel) werden Lei-
tungswasser gleichgesetzt.

Der Versicherungsschutz erstreckt sich ohne Riicksicht auf mitwirkende Ursachen nicht auf Schaden
durch

— Plansch- oder Reinigungswasser;

— Grundwasser, stehendes oder flieBendes Gewdsser, Hochwasser oder Witterungsniederschlage
oder einen durch diese Ursachen hervorgerufenen Riickstau;

- Offnen der Sprinkler oder Bedienen der Berieselungsdiisen wegen eines Brands, durch Druck-
proben oder durch Umbauten oder Reparaturarbeiten an dem versicherten Gebdude oder an der
Sprinkler- oder Berieselungsanlage;

— Erdfall oder Erdrutsch, es sei denn, dass Leitungswasser den Erdfall oder Erdrutsch verursacht
hat;

—  Schwamm;

— Leitungswasser an versicherten Sachen, soweit die Gebdude noch nicht bezugsfertig oder
wegen Umbauarbeiten fiir ihnre Zwecke nicht mehr benutzbar sind;

— Brand, Blitzschlag, Explosion, Implosion, Aufprall eines Luftfahrzeugs, seiner Teile oder seiner
Ladung.

— Schédden durch Erdbeben.

Innerhalb versicherter Gebaude sind versichert frostbedingte und sonstige Bruchschdden an Rohren
— der Wasserversorgung (Zu- oder Ableitungen),

— der Warmwasser- oder Dampfheizung,

— von Sprinkler- oder Berieselungsanlagen,

— von Klima-, Warmepumpen- oder Solarheizungsanlagen,

— von Zisternenanlagen.

Als innerhalb eines Gebdudes gilt nicht der Bereich zwischen den Fundamenten unterhalb des
Gebaudes.

Dariiber hinaus sind innerhalb versicherter Gebdude auch versichert Frostschdden an
— Badeeinrichtungen, Waschbecken, Spiilklosetts, Armaturen, Geruchsverschliissen, Wassermes-
sern oder dhnlichen Installationen;

— Heizkorpern, Heizkesseln, Boilern oder an vergleichbaren Teilen von Warmwasser- oder Dampf-
heizungsanlagen oder an vergleichbaren Teilen von Warmwasserheizungs-, Dampfheizungs-, Kli-
ma-, Warmepumpen- oder Solarheizungsanlagen oder von Zisternenanlagen;

— Sprinkler- oder Berieselungsanlagen.

AuBerhalb versicherter Gebdude versichern wir frostbedingte und sonstige Bruchschaden an Zulei-
tungsrohren der Wasserversorgung und an den Rohren der Warmwasser- oder Dampfheizung sowie
von Klima-, Warmepumpen- oder Solarheizungsanlagen, soweit diese Rohre der Versorgung versi-
cherter Gebdude oder Anlagen dienen und Sie dafiir die Gefahr tragen.



d)

Dariiber hinaus versichern wir auBerhalb versicherter Gebdude frostbedingte und sonstige Bruch-
schdaden an den Rohren von Zisternenanlagen, soweit sich diese Rohre auf dem im Versicherungs-
schein bezeichneten Grundstiick befinden und der Versorgung versicherter Gebdude und Anlagen
dienen. Sofern es sich um Zuleitungsrohre zu einem Regenwassersammler handelt, besteht Versi-
cherungsschutz ab dem Regenwasserfilter. Dieser Filter selbst ist nicht versichert.

Der Versicherungsschutz gegen Rohrbruch erstreckt sich nicht auf Schaden

— durch Erdfall oder Erdrutsch, es sei denn, dass Leitungswasser den Erdfall oder Erdrutsch verur-
sacht hat;

— anversicherten Sachen, soweit die Gebdude noch nicht bezugsfertig oder wegen Umbauarbei-
ten fir ihre Zwecke nicht mehr benutzbar sind;

— durch Brand, Blitzschlag, Explosion, Implosion, Aufprall eines Luftfahrzeugs, seiner Teile oder
seiner Ladung.

— Schdden durch Erdbeben.

4. Sturm ist eine wetterbedingte Luftbewegung von mindestens Windstérke acht (Windgeschwindigkeit
mindestens 63 km/Stunde).

a)

b)

0
d)

.a)

b)

0

. a)

b)

Ist diese Windstarke fiir das im Versicherungsschein bezeichnete Grundstiick nicht feststellbar, so
wird ein versichertes Sturmereignis unterstellt, wenn Sie nachweisen, dass

— die Luftbewegung in der Umgebung Schaden an anderen Gebduden in einwandfreiem Zustand
oder an ebenso widerstandsfahigen anderen Sachen angerichtet hat oder

— der Schaden wegen des einwandfreien Zustands der versicherten Sachen nur durch Sturm ent-
standen sein kann.

Versichert sind nur Schadden, die entstehen
— durch unmittelbare Einwirkung des Sturms auf versicherte Sachen;

— dadurch, dass der Sturm Geb&udeteile, Baume oder andere Gegenstande auf versicherte
Sachen wirft;

— als Folge eines Sturmschadens an versicherten Sachen oder als Folge eines Sturmschadens an
baulich verbundenen Geb&uden.

Fiir Schaden durch Hagel gilt Nr. 4 b entsprechend.

Der Versicherungsschutz erstreckt sich ohne Riicksicht auf mitwirkende Ursachen nicht auf Schaden
— durch Sturmflut;

— durch Lawinen oder Schneedruck;

— durch Eindringen von Regen, Hagel, Schnee oder Schmutz durch nicht ordnungsgeman
geschlossene Fenster, AuBentiiren oder andere Offnungen, es sei denn, dass diese Offnungen
durch Sturm oder Hagel entstanden sind und einen Gebdudeschaden darstellen;

— durch Leitungswasser oder Rohrbruch;
— an Laden- und Schaufensterscheiben;

— anversicherten Sachen, soweit die Gebdude noch nicht bezugsfertig oder wegen Umbauarbei-
ten fiir ihre Zwecke nicht mehr benutzbar sind;

durch Brand, Blitzschlag, Explosion, Implosion, Aufprall eines Luftfahrzeugs, seiner Teile oder
seiner Ladung.

Uberschwemmung ist eine Uberflutung des Grund und Bodens, auf dem das Geb&ude liegt, in dem
sich versicherte Sachen befinden, durch

— Ausuferung von oberirdischen stehenden oder flieRenden Gewdssern;
—  Witterungsniederschldge.

Riickstau liegt vor, wenn Wasser durch Ausuferung von oberirdischen stehenden oder flieRenden
Gewdssern oder durch Witterungsniederschlage aus dem Rohrsystem oder dessen Einrichtungen
des versicherten Gebdudes bestimmungswidrig austritt.

Nicht versichert sind ohne Riicksicht auf mitwirkende Ursachen Schaden durch Sturmflut.

Erdbeben ist eine naturbedingte Erschiitterung des Erdbodens, die durch geophysikalische Vorgan-
ge im Erdinnern ausgeldst wird.

Erdbeben wird unterstellt, wenn Sie nachweisen, dass

— die naturbedingte Erschiitterung des Erdbodens in der Umgebung des Schadenorts Schaden an

anderen Gebduden in einwandfreiem Zustand oder an ebenso widerstandsfahigen anderen
Sachen angerichtet hat;

— der Schaden wegen des einwandfreien Zustands des Gebdudes nur durch Erdbeben entstanden
sein kann.

7. Erdfall ist ein naturbedingter Einsturz des Erdbodens iiber natiirlichen Hohlrdumen.

8. Erdrutsch ist ein naturbedingtes Abgleiten oder Abstiirzen von Gesteins- oder Erdmassen.

9. Schneedruck ist die Wirkung des Gewichts von Schnee- oder Eismassen.

10.

11

Lawinen sind an Berghdngen niedergehende Schnee- oder Eismassen.

. Vulkanausbruch ist eine plétzliche Druckentladung beim Aufrei3en der Erdkruste, verbunden mit Lavaer-

glissen, Asche-Eruptionen oder dem Ausstromen von sonstigen Materialien und Gasen.



§7
Welche Schédden sind
nicht versichert?

§8

Was ist der maf3gebliche Versi-
cherungswert in der gleitenden
Neuwertversicherung?

§9
Wie erfolgt die Anpassung des
Beitrags?

§10
Welche Regelungen gelten fiir
den Neuwert und Zeitwert?
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12. Der Versicherungsschutz nach Nr. 5 — Nr. 11 erstreckt sich ohne Riicksicht auf mitwirkende Ursachen
nicht auf Schdaden an versicherten Sachen, soweit die Gebdaude noch nicht bezugsfertig oder wegen
Umbauarbeiten fiir ihre Zwecke nicht mehr benutzbar sind.

13. a) Glasbruch liegt vor, wenn versicherte Verglasungen durch Zerbrechen zerstort werden.
b) Nicht versichert sind ohne Riicksicht auf mitwirkende Ursachen Schaden durch

- Schrammen, Absplitterungen, Muschelbildungen und Ahnliches an Oberflichen und Kanten von
Verglasungen;

— durch Undichtwerden der Randverbindungen an Mehrscheiben-Isolierverglasungen.

Nicht versichert sind ohne Riicksicht auf mitwirkende Ursachen Schaden

1. die Sie oder Ihr Reprasentant vorsétzlich | N  crbeifihren;
die vorsatzliche Herbeifiihrung eines Brandschadens gilt als bewiesen, wenn sie durch ein rechtskrafti-

ges Strafurteil wegen vorsétzlicher Brandstiftung festgestellt ist;
2. durch Kriegsereignisse jeder Art;

durch innere Unruhen;
4. durch Kernenergie.

Der Ersatz von Schaden durch Kernenergie richtet sich in der Bundesrepublik Deutschland nach dem
Atomgesetz. Die Betreiber von Kernanlagen sind zur Deckungsvorsorge verpflichtet und schliefien hierfiir
Haftpflichtversicherungen ab.

1. Versichert ist der ortsiibliche Neubauwert der im Versicherungsvertrag bezeichneten Geb&dude entspre-
chend ihrer Ausstattung sowie ihres Ausbaus ausgedriickt in den Preisen des Jahres 1914 (Versiche-
rungswert 1914). Hierzu gehdren auch Architektengebiihren sowie sonstige Konstruktions- und Pla-
nungskosten.

2. Wir passen den Versicherungsschutz geméafs Nr.1 an die Baukostenentwicklung an.

3. Wenn sich durch wertsteigernde bauliche Mafnahmen innerhalb der Versicherungsperiode der Wert der
Gebé&ude erhoht, besteht bis zum Schluss der laufenden Versicherungsperiode auch insoweit Versiche-
rungsschutz.

4. Bei Gebduden, die zum Abbruch bestimmt sind oder sonst dauernd entwertet sind, ist nur noch der
erzielbare Verkaufspreis ohne Grundstiicksbestandteile versichert (gemeiner Wert). Eine dauernde Ent-
wertung liegt insbesondere vor, wenn die Geb&ude fiir ihren Zweck nicht mehr zu verwenden sind.

1. Grundlagen der Gleitenden Neuwertversicherung sind der Versicherungswert 1914 sowie der Anpas-
sungsfaktor*.

2. Der Beitrag verdndert sich entsprechend der Anpassung des Versicherungsschutzes gemaf der Erho-
hung oder Verminderung des Anpassungsfaktors. Der jeweils zu zahlende Jahresbeitrag wird berechnet
durch Multiplikation des bei Vertragsabschluss vereinbarten Jahresgrundbeitrags 1914 mit dem verdn-
derten Anpassungsfaktor.

a) Der Anpassungsfaktor erhht oder vermindert sich jeweils zum 1. Januar eines Jahres fiir die in die-
sem Jahr beginnende Versicherungsperiode entsprechend dem Prozentsatz, um den sich der jeweils
fiir den Monat Mai des Vorjahres vom Statistischen Bundesamt verdffentlichte Baupreisindex
fiir Wohngebdude und der fiir den Monat April des Vorjahres veroffentlichte Tariflohnindex fiir das
Baugewerbe verédndert haben. Bei der Anpassung wird die Anderung des Baupreisindexes zu 80 %
und die des Tariflohnindexes zu 20 % beriicksichtigt, bei dieser Berechnung wird jeweils auf zwei
Stellen nach dem Komma gerundet.

Der Anpassungsfaktor wird auf zwei Stellen nach dem Komma errechnet und gerundet.

b) Bei einer Erhhung des Anpassungsfaktors nach Nr. 2 a) sind Sie berechtigt, dieser innerhalb eines
Monats nach Zugang unserer Mitteilung schriftlich zu widersprechen. Zur Wahrung der Frist geniigt
die rechtzeitige Absendung. Damit wird die Erh6hung nicht wirksam. Die Versicherung bleibt dann
als Neuwertversicherung (§ 10 Nr. 1 a) und zwar zum bisherigen Beitrag bestehen. Die Versiche-
rungssumme ergibt sich aus der Versicherungssumme 1914 multipliziert mit 1/100 des Baupreisin-
dexes fiir Wohngebdude, der im Mai des Vorjahres galt. In diesem Fall gilt der Unterversicherungs-
verzicht (§ 26 Nr. 4) nicht mehr.

3. Das Recht auf Herabsetzung der Versicherungssumme wegen erheblicher Uberversicherung bleibt unbe-
rihrt.
*) Der Anpassungsfaktor fiir das Jahr 2006 betrdgt 13,42.

1. Abweichend von § 8 Nr. 1 kann als Versicherungswert vereinbart werden

a) der Neuwert;
Neuwert ist der ortsiibliche Neubauwert der Gebdude. Hierzu gehéren auch Architektengebiihren
sowie sonstige Konstruktions- und Planungskosten;

b) der Zeitwert;
der Zeitwert errechnet sich aus dem Neuwert abziiglich der Wertminderung durch Alter und Abnut-
zung.
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Der Beginn des Versicherungsschutzes, Beitrag und Laufzeit des Vertrags

§11

Wann beginnt der Versicherungs-

schutz?
Was gilt fiir die vorldufige
Deckung?

§12
Wie setzt sich der Beitrag

zusammen und wann ist er fallig?

§13

Was geschieht, wenn Sie
den ersten Beitrag nicht
oder verspétet bezahlen?

§14

Was geschieht, wenn Sie
den Folgebeitrag nicht oder
verspédtet bezahlen?

§15

Was ist zu beachten, wenn Sie
eine Lastschriftermdchtigung
erteilt haben?

Der Versicherungsschutz beginnt zu dem im Versicherungsschein angegebenen Zeitpunkt, wenn Sie den
ersten Beitrag (§ 13) rechtzeitig zahlen.

Die vorlaufige Deckung wird ab dem vereinbarten Versicherungsbeginn — friihestens ab Antragstellung —
wirksam.

Die vorlaufige Deckung richtet sich nach den Vertragsgrundlagen, die dem endgiiltigen Versicherungsver-
trag zugrunde liegen. Sie erhalten die fiir die vorldufige Deckung und den endgiiltigen Versicherungsver-
trag geltenden Versicherungsbedingungen und die Verbraucherinformation bereits zum Zeitpunkt der
Antragstellung.

Die vorldufige Deckung endet mit dem Abschluss des endgiiltigen Versicherungsvertrags oder lhrem
schriftlichen Widerruf des Versicherungsantrags oder am 5. Werktag (mittags 12.00 Uhr) nach Zugang
unserer endgiiltigen Ablehnung des Antrags.

Der Versicherungsschutz aus der vorlaufigen Deckung entfallt riickwirkend, wenn Sie den Beitrag fiir den
endgiiltigen Versicherungsvertrag schuldhaft nicht spatestens 14 Tage nach Falligkeit gezahlt haben.

Die vorlaufige Deckung ist durch Zahlung des Beitrags flir den endgiiltigen Versicherungsvertrag abge-
golten. Kommt der endgiiltige Versicherungsvertrag nicht zustande, ist fiir die Zeit des Bestehens der
vorlaufigen Deckung ein Beitrag nach dem geltenden Tarif zu zahlen.

Fiir weitere Elementarschdden besteht Versicherungsschutz erst nach Ablauf von 14 Tagen nach Versi-
cherungsbeginn (Wartezeit). Die Wartezeit entfallt soweit Versicherungsschutz gegen weitere Elementar-
schdden tiber einen anderen Vertrag bestanden hat, der Versicherungsschutz ohne zeitliche Unterbre-
chung fortgesetzt wird und nicht vom Vorversicherer gekiindigt wurde.

Der in Rechnung gestellte Beitrag enthélt die Versicherungsteuer, die Sie in der jeweils vom Gesetz
bestimmten Hohe zu entrichten haben und berlicksichtigt die Zuschlage fiir unterjahrige Zahlweise.

Der Beitrag ist ein Jahresbeitrag, den Sie im voraus zahlen. Haben Sie die Zahlung des Jahresbeitrags in
Raten vereinbart, sind die zundchst nicht félligen Raten gestundet. Geraten Sie mit einer Rate in Verzug,
sind die noch ausstehenden Raten von lhnen sofort zu zahlen.

Der erste Beitrag wird mit Zugang des Versicherungsscheins und der Zahlungsaufforderung fallig.

Der erste oder einmalige Beitrag wird sofort nach Abschluss des Vertrags fallig.

Die Zahlung gilt als rechtzeitig, wenn sie nach Erhalt des Versicherungsscheins und der Zahlungsauffor-
derung oder nach Ablauf der im Versicherungsschein genannten Widerspruchsfrist und Zahlungsauffor-
derung unverziiglich erfolgt.

Ist die Zahlung des Jahresbeitrags in Raten vereinbart, gilt als erster Beitrag nur die erste Rate des ersten
Jahresbeitrags.

Zahlen Sie den ersten oder einmaligen Beitrag nicht rechtzeitig, sondern zu einem spateren Zeitpunkt,
beginnt der Versicherungsschutz erst ab diesem Zeitpunkt.

Zahlen Sie den ersten oder einmaligen Beitrag nicht rechtzeitig, konnen wir vom Vertrag zuriicktreten,
solange der Beitrag nicht gezahlt ist. Es gilt als Riicktritt, wenn wir den ersten oder einmaligen Beitrag
nicht innerhalb von drei Monaten vom Falligkeitstag an gerichtlich geltend machen.

Die Folgebeitrage sind zu dem im Versicherungsschein angegebenen Datum des jeweiligen Beitrags-
zeitraums fallig.

Wird der Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt, geraten Sie ohne Mahnung in Verzug, es sei denn, dass
Sie die verspdtete Zahlung nicht zu vertreten haben. Wir konnen Sie in Textform zur Zahlung auffordern
und eine Zahlungsfrist von mindestens einem Monat setzen. Wir sind berechtigt, Ersatz des uns durch
den Verzug entstandenen Schadens zu verlangen.

Sind Sie nach Ablauf dieser Zahlungsfrist noch mit der Zahlung in Verzug, besteht ab diesem Zeitpunkt
bis zur Zahlung kein Versicherungsschutz, wenn Sie mit der Zahlungsaufforderung nach Nr. 2 darauf hin-
gewiesen wurden

Sind Sie nach Ablauf dieser Zahlungsfrist noch mit der Zahlung in Verzug, kénnen wir den Vertrag kiindi-
gen, wenn wir Sie mit der Zahlungsaufforderung nach Nr. 2 darauf hingewiesen haben.

Haben wir gekiindigt und Sie zahlen nach Erhalt der Kiindigung innerhalb eines Monats den angemahn-
ten Betrag, besteht der Vertrag fort. Fiir Versicherungsfille, die zwischen dem Zugang der Kiindigung und
der Zahlung eingetreten sind, besteht jedoch kein Versicherungsschutz.

Ist die Einziehung des Beitrags von einem Konto vereinbart, gilt die Zahlung als rechtzeitig, wenn der
Beitrag zu dem im Versicherungsschein angegebenen Falligkeitstag eingezogen werden kann und Sie
einer berechtigten Einziehung nicht widersprechen.

Konnte der féllige Beitrag ohne Ihr Verschulden von uns nicht eingezogen werden, ist die Zahlung auch
dann noch rechtzeitig, wenn sie unverziiglich nach einer Zahlungsaufforderung in Textform erfolgt.
Haben Sie zu vertreten, dass der Beitrag nicht eingezogen werden kann, und war bisher monatliche
Zahlweise vereinbart, sind wir berechtigt, zukiinftig mindestens vierteljahrliche Zahlungsweise auBer-
halb des Lastschriftverfahrens zu verlangen.
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§16
Welcher Beitrag ist bei vorzeitiger
Vertragsbeendigung zu zahlen?

§17
Wie lange lduft der Vertrag?

§18

Was gilt fiir das Kiindigungs-
recht nach Verduflerung der
versicherten Sachen?

§19
Was gilt fiir das Kiindigungsrecht
nach dem Versicherungsfall?

§20

Wie kann der Vertrag gekiindigt
werden bei einer Insolvenz
lhrerseits?

12

Bei vorzeitiger Beendigung des Vertrags haben wir nur Anspruch auf den Teil des Beitrags, der der abgelaufe-
nen Vertragszeit entspricht.

1. Der Vertrag ist fiir den im Versicherungsschein angegebenen Zeitraum abgeschlossen.

2. Beieiner Vertragsdauer von mindestens einem Jahr verlangert sich der Vertrag um jeweils ein Jahr, wenn
nicht dem Vertragspartner spatestens drei Monate vor dem Ablauf des jeweiligen Versicherungsjahres
eine schriftliche Kiindigung zugegangen ist.

3. Bei einer Vertragsdauer von weniger als einem Jahr endet der Vertrag, ohne dass es einer Kiindigung
bedarf, zum vorgesehenen Zeitpunkt.

5. Hat ein Realrechtsgldubiger sein Grundpfandrecht bei uns angemeldet, so ist die Kiindigung durch Sie
nur wirksam, wenn Sie mindestens einen Monat vor Ablauf des Versicherungsvertrags nachgewiesen
haben, dass in dem Zeitpunkt, in dem die Kiindigung spatestens zuldssig war, das Grundstiick nicht mit
einem Grundpfandrecht belastet war oder der Realrechtsglaubiger dieser Kiindigung zugestimmt hat;
diese Zustimmung darf nicht ohne ausreichenden Grund verweigert werden.

Dies gilt nicht in den Féllen der §§ 18 und 19.

1. Nach einer VerauBerung tritt der Erwerber mit Eintragung in das Grundbuch an lhre Stelle in die wahrend
der Dauer lhres Eigentums aus dem Versicherungsverhdltnis sich ergebenden Rechte und Pflichten ein.
Das Versicherungsverhéltnis kann gekiindigt werden

a) durch den Erwerber uns gegeniiber mit sofortiger Wirkung oder auf den Schluss der laufenden Versi-
cherungsperiode;

b) durch uns dem Erwerber gegeniiber mit einer Frist von einem Monat.
2. Das Kiindigungsrecht erlischt, wenn

a) wir es nicht innerhalb eines Monats von dem Zeitpunkt an ausiiben, in welchem wir von der Verdu-
Berung Kenntnis erlangt haben;

b) der Erwerber es nicht innerhalb eines Monats nach dem Erwerb ausiibt, wobei das Kiindigungsrecht
bis zum Ablauf eines Monats von dem Zeitpunkt an bestehen bleibt, in dem der Erwerber von der
Versicherung Kenntnis erlangt.

3. Firden Beitrag, welcher auf die Zeit des Erwerbs laufende Versicherungsperiode entfallt, haften der Ver-
duBerer und der Erwerber als Gesamtschuldner. Eine Haftung des Erwerbers fiir den Beitrag entfallt,
wenn das Versicherungsverhaltnis nach Nr. 1 gekiindigt wird.

4. Die VerauBerung der versicherten Sachen ist mit Eintragung in das Grundbuch vollzogen und uns durch
den VerauBerer oder den Erwerber unverziiglich anzuzeigen.

Bei einer schuldhaften Verletzung der Anzeigepflicht besteht kein Versicherungsschutz, wenn der Versi-
cherungsfall spater als einen Monat nach dem Zeitpunkt eintritt, in dem uns die Anzeige héatte zugehen
missen, es sei denn, diese Rechtsfolge steht aufler Verhdltnis zur Schwere des Verstof3es.

Der Versicherungsschutz bleibt trotz Verletzung der Anzeigepflicht bestehen, wenn uns die Verduerung
in dem Zeitpunkt bekannt war, in dem uns die Anzeige hatte zugehen miissen. Dies gilt auch fiir Scha-
den, die frithestens einen Monat nach dem Zeitpunkt eintreten, in dem wir von der Verduflerung Kennt-
nis erlangt haben und wenn wir in diesem Monat von unserem Kiindigungsrecht keinen Gebrauch
gemacht haben.

1. Nach dem Eintritt eines Versicherungsfalls kdnnen sowohl Sie als auch wir den Versicherungsvertrag
kiindigen, es sei denn, die Hohe des Schadens liegt unterhalb des vereinbarten Selbstbehalts.

2. Die Kiindigung ist schriftlich zu erkldren. Sie muss dem Vertragspartner spdtestens einen Monat nach
Auszahlung oder Ablehnung der Entschdadigung zugegangen sein.

3. Kiindigen Sie, wird lhre Kiindigung sofort nach ihrem Zugang bei uns wirksam. Sie kdnnen jedoch
bestimmen, dass die Kiindigung zu einem spéateren Zeitpunkt, spatestens jedoch zum Ende des laufen-
den Versicherungsjahres, wirksam wird.

4. Eine Kiindigung durch uns wird einen Monat nach ihrem Zugang bei Ihnen wirksam.

Ist tiber Ihr Vermogen das Insolvenzverfahren eréffnet worden, kénnen wir wahrend der Dauer des Insolvenz-
verfahrens den Versicherungsvertrag schriftlich kiindigen. Die Kiindigung wird einen Monat nach Zugang bei
Ihnen wirksam.
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Die besonderen Anzeigepflichten und Obliegenheiten des Versicherungsnehmers

§21

Welche Informationen miissen Sie
uns vor Vertragsabschluss geben
und was geschieht bei unrichtigen
und unvollstdndigen Angaben?

§22
Was geschieht bei Gefahr-
erhéhung?

Wir tibernehmen den Versicherungsschutz im Vertrauen darauf, dass Sie bei Abschluss des Vertrags der
Verpflichtung nachkommen, alle Ihnen bekannten gefahrerheblichen Umstande schriftlich, wahrheitsge-
maf3 und vollstdndig anzuzeigen, insbesondere die im Versicherungsantrag gestellten Fragen ebenso zu
beantworten. Gefahrerheblich sind die Umstdnde, die geeignet sind, auf unseren Entschluss Einfluss
auszuliben, den Vertrag tiberhaupt oder mit dem vereinbarten Inhalt abzuschlieBen. Ein Umstand, nach
dem wir ausdriicklich und schriftlich gefragt haben, gilt im Zweifel als gefahrerheblich.

Wird der Vertrag von einem von Ihnen Bevollméachtigten abgeschlossen oder von einem Vertreter ohne
Vertretungsmacht und kennt dieser den gefahrerheblichen Umstand, miissen Sie sich so behandeln las-
sen, als hatten Sie selbst davon Kenntnis gehabt oder dies arglistig verschwiegen.

Das Recht auf Beitragserhohung oder Kiindigung erlischt, wenn wir es nicht innerhalb eines Monats von
dem Zeitpunkt an geltend machen, in dem wir von der Verletzung der Anzeigepflicht oder von dem nicht
angezeigten Umstand Kenntnis erlangt haben.

Unser Recht, den Vertrag wegen arglistiger Tauschung tiber Gefahrumstdnde anzufechten bleibt unbe-
rithrt.

Um lhren Versicherungsschutz nicht zu gefahrden, diirfen Sie nach Abschluss des Versicherungsvertrags
ohne unsere vorherige Zustimmung keine Gefahrerhohung vornehmen oder deren Vornahme durch
Dritte gestatten. Eine Gefahrerhohung liegt vor, wenn die tatsachlich vorhandenen Umstédnde so veran-
dert werden, dass der Eintritt des Versicherungsfalls oder eine Vergréflerung des Schadens oder die
ungerechtfertigte Inanspruchnahme des Versicherers wahrscheinlicher waren.

Erkennen Sie nachtréglich, dass eine von Ilhnen vorgenommene oder einem Dritten gestattete Verande-
rung eine Gefahrerhdhung darstellt, miissen Sie uns dies unverziiglich anzeigen.

Tritt nach Antragstellung eine Gefahrerh6hung unabhdngig von Ilhrem Willen ein, miissen Sie uns diese
unverziiglich anzeigen, sobald Sie von der Gefahrerhhung Kenntnis erlangen.

Eine Gefahrerh6hung kann insbesondere vorliegen, wenn
a) sich ein Umstand dndert, nach dem im Antrag gefragt worden ist;
b) ein Gebdude oder der {iberwiegende Teil eines Gebdudes nicht genutzt wird;

c) aneinem Gebdude Baumainahmen durchgefiihrt werden, die ein Notdach erforderlich oder das
Gebdude liberwiegend unbenutzbar machen;

d) in dem versicherten Gebdude ein Gewerbebetrieb aufgenommen oder verandert wird.
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§23

Welche Obliegenheiten miissen
sie vor dem Eintritt eines Versi-
cherungsfalls beachten und was
geschieht, wenn Sie diese
Obliegenheit verletzen?

§24

Auf welche Obliegenheiten
miissen Sie bei Eintritt eines
Versicherungsfalls achten?

14

Sie miissen

a) alle gesetzlichen, behdrdlichen oder vereinbarten Sicherheitsvorschriften beachten;

b) die versicherten Sachen, insbesondere wasserfiihrende Anlagen und Einrichtungen, Ddcher und
auflen angebrachte Sachen stets in ordnungsgemafem Zustand erhalten und Mangel oder Schdden
unverziiglich beseitigen lassen;

c) nicht genutzte Gebdude oder Geb&dudeteile geniigend haufig kontrollieren und dort alle wasserfiih-
renden Anlagen und Einrichtungen absperren, entleeren und entleert halten;

d) in der kalten Jahreszeit alle Gebdude und Geb&udeteile beheizen und dies geniigend hédufig kon-

Be
a)

b)

0

trollieren oder dort alle wasserfiihrenden Anlagen und Einrichtungen absperren, entleeren und ent-
leert halten.

Eintritt eines Versicherungsfalls haben Sie die Pflicht,

uns unverziiglich zu informieren und — soweit méglich — unsere Weisungen zur Schadenminderung
oder Schadenabwendung einzuholen und zu beachten;

uns und der zustandigen Polizeidienststelle unverziiglich ein Verzeichnis der abhanden gekomme-
nen Gegenstdnde einzureichen;

uns — soweit moglich — jede Untersuchung tiber Ursache und Hohe des Schadens und liber den
Umfang der Entschddigungspflicht zu gestatten sowie jede Auskunft dazu — auf Verlangen schriftlich
— zu erteilen und die angeforderten Belege beizubringen;

die Schadenstelle moglichst so lange unverandert zu lassen, bis sie durch uns freigegeben worden
ist. Sind Verdanderungen unumganglich, sind zumindest die beschadigten Teile bis zu einer Besichti-
gung durch uns aufzubewahren.
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§25

Was ist der maf3gebliche Ver-
sicherungswert? Wie wird die
Entschdadigung vorgenommen?

§26

Wie entsteht eine Unterversiche-
rung; wann gilt der Unterversiche-
rungsverzicht?

Ferner sind Sie — soweit mdglich und zumutbar — verpflichtet, uns Auskiinfte zu moglichen Anspriichen
gegeniiber schadenverursachenden Dritten zu erteilen.

Wir ersetzen im Versicherungsfall bei

a) zerstorten Gebduden die ortsiiblichen Wiederherstellungskosten der Gebdude (einschlieBlich Archi-
tektengebiihren sowie sonstige Konstruktions- und Planungskosten) bei Eintritt des Versicherungs-
falls (Neuwert), in der Zeitwertversicherung den Neuwert abziiglich der Wertminderung durch Alter
und Abnutzung;

b) zum Abbruch bestimmten oder sonst dauernd entwerteten Gebduden nur noch den erzielbaren Ver-
kaufspreis ohne Grundstiicksanteile (gemeiner Wert);

¢) beschadigten Gebduden oder sonstigen beschadigten Sachen die notwendigen Reparaturkosten bei
Eintritt des Versicherungsfalls zuziiglich einer durch die Reparatur nicht auszugleichenden Wertmin-
derung, hochstens jedoch den Versicherungswert bei Eintritt des Versicherungsfalls ;

d) zerstorten oder abhanden gekommenen sonstigen Sachen den Wiederbeschaffungspreis von
Sachen gleicher Art und Giite im neuwertigen Zustand bei Eintritt des Versicherungsfalls, in der Zeit-
wertversicherung den Neuwert abziiglich der Wertminderung durch Alter und Abnutzung.

e) Restwerte werden angerechnet.

Bei einem Glasschaden haben wir die Wahl, unverziiglich einem Verglasungsbetrieb den Reparaturauf-
trag zu erteilen (Naturalersatz) oder Entschddigung in Geld zu leisten. Sie kénnen, unbeschadet der
nach § 24 Nr. 1 a und c erforderlichen Anzeige, zerbrochene Fenster- oder Auentiirscheiben sofort
ersetzen lassen.

Die Mehrwertsteuer wird nicht ersetzt, wenn Sie vorsteuerabzugsberechtigt sind; das Gleiche gilt, wenn
Sie Mehrwertsteuer tatsachlich nicht gezahlt haben.

Fiir die Berechnung der Entschaddigung versicherter Kosten und des versicherten Mietausfalls gilt Nr. 3
entsprechend.

Sie erwerben in der Gleitenden Neuwertversicherung den Anspruch auf Zahlung des Teils der Entschadi-
gung, der den Zeitwertschaden iibersteigt (Neuwertanteil) nur, soweit und sobald Sie innerhalb von drei
Jahren nach Eintritt des Versicherungsfalls sicherstellen, dass die Entschddigung verwendet wird, um
versicherte Sachen in gleicher Art und Zweckbestimmung an der bisherigen Stelle wiederherzustellen
oder wiederzubeschaffen. Ist dies an der bisherigen Stelle rechtlich nicht méglich oder wirtschaftlich
nicht zu vertreten, so geniigt es, wenn die Gebdude an anderer Stelle innerhalb der Bundesrepublik
Deutschland wiederhergestellt werden.

Der Zeitwertschaden errechnet sich aus der Entschadigung nach Nr. 1 abziiglich der Wertminderung
durch Alter und Abnutzung.

In der Neu- und Zeitwertversicherung ist die Gesamtentschadigung fiir versicherte Sachen, versicherte
Kosten und versicherten Mietausfall je Versicherungsfall auf die Versicherungssumme begrenzt. Scha-
denabwendungs- und Schadenminderungskosten, die auf unsere Weisung entstanden sind, werden
unbegrenzt ersetzt.

Die vereinbarte Versicherungssumme 1914 soll dem Versicherungswert 1914 entsprechen.

Ist die Versicherungssumme im Zeitpunkt des Versicherungsfalls niedriger als der Versicherungswert der
versicherten Sachen (Unterversicherung), wird die Entschadigung geméafl § 25 Nr. 1 im Verhdltnis von
Versicherungssumme zum Versicherungswert in der Weise gekiirzt, dass der Schaden mit der Versiche-
rungssumme multipliziert und durch den Versicherungswert geteilt wird. Entsprechendes gilt fiir die
Berechnung versicherter Kosten und versicherten Mietausfalls.

Bei der Ermittlung von Versicherungssumme und Versicherungswert sind wertsteigernde bauliche Maf3-

nahmen gemaf § 8 Nr. 3 zu beriicksichtigen.

In der Gleitenden Neuwertversicherung gilt die Versicherungssumme 1914 als richtig ermittelt, wenn

a) sie aufgrund einer von uns anerkannten Schitzung eines Bausachverstiandigen festgesetzt wird;

b) Sie im Antrag den Neubauwert in Preisen eines anderen Jahres zutreffend angeben und wir diesen
Betrag umrechnen;

c) Sie Antragsfragen nach Grofle, Ausbau und Ausstattung der Gebdude zutreffend beantworten und
wir danach die Versicherungssumme 1914 berechnen.

Wird die nach Nr. 3 ermittelte Versicherungssumme 1914 vereinbart, nehmen wir keinen Abzug wegen

Unterversicherung vor (Unterversicherungsverzicht).

Ergibt sich im Schadenfall, dass die Beschreibung der Gebdude und ihrer Ausstattung gemaf Nr. 3 c von
den tatsdchlichen Verhdltnissen bei Vertragsabschluss abweicht und ist dadurch die Versicherungs-
summe 1914 zu niedrig bemessen, so gilt der Unterversicherungsverzicht geméafs Nr. 4 nicht, wenn die
abweichenden Angaben von lhnen vorsétzlich oder grob fahrldassig gemacht wurden.

Der Unterversicherungsverzicht gemaft Nr. 4 gilt ferner nicht, wenn der der Versicherungssummenermittlung
zugrunde liegende Bauzustand nach Vertragsabschluss durch wertsteigernde bauliche Manahmen veran-
dert wurde und uns die Veranderung nicht unverziiglich angezeigt wurde. Unberiihrt bleibt die Vorschrift
tiber Umfang und Anpassung des Versicherungsschutzes gemafl § 8 Nr. 3.
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§27

Wann und in welcher Hohe sind
Leistungen aus dem Versiche-
rungsvertrag féllig?

§28
Welche Regelungen gelten fiir die
Selbstbeteiligung?

§29
Was geschieht bei einem
Tduschungsversuch?

Steht Ihr Anspruch dem Grunde und der Hohe nach fest, erfolgt die Auszahlung der Entschadigung
innerhalb von zwei Wochen. Einen Monat nach Meldung des Schadens kénnen Sie als Abschlagszahlung
den Betrag beanspruchen, der voraussichtlich mindestens zu zahlen ist.

Fiir die Verzinsung gilt:

a) Die Entschddigung ist — soweit sie nicht innerhalb eines Monats nach Meldung des Schadens
geleistet wird — seit Anzeige des Schadens zu verzinsen.

b) Der tiber den Zeitwertschaden hinausgehende Teil der Entschadigung ist ab dem Zeitpunkt zu ver-
zinsen, in welchem Sie die Voraussetzungen nach § 25 Nr. 5 nachgewiesen haben.

c) Die Zinsen werden zusammen mit der Entschadigung fallig.

d) Der Zinssatz liegt 1 Prozent unter dem Basiszinssatz der Europdischen Zentralbank und betrdgt min-
destens 4 Prozent und hdchstens 6 Prozent pro Jahr, soweit nicht aus rechtlichen Griinden ein
hoherer Zins zu zahlen ist.

Der Lauf der Fristen geméaf? Nr. 1 und Nr. 2 ist gehemmt, solange infolge Ihres Verschuldens die Entscha-
digung nicht ermittelt oder nicht gezahlt werden kann.

Wir kénnen die Zahlung aufschieben, solange
a) Zweifel an Ihrer Empfangsberechtigung bestehen;

b) ein behordliches oder strafgerichtliches Verfahren gegen Sie oder Ihren Représentanten aus Anlass
dieses Versicherungsfalls lduft.

Im Ubrigen gelten die gesetzlichen Vorschriften iiber die Sicherung des Realkredits.

Es gilt die im Antrag und Versicherungsschein festgelegte Selbstbeteiligung im Schadenfall.

Der bedingungsgemaf als entschadigungspflichtig errechnete Betrag wird je Versicherungsfall um den
vereinbarten Selbstbehalt gekiirzt. Dies gilt nicht fiir Schadenabwendungs- oder Schadenminderungs-
kosten, die auf unsere Weisung angefallen sind.

Versuchen Sie, uns arglistig iber Tatsachen zu tauschen, die fiir den Grund oder die Hohe der Entschadi-

gung von Bedeutung sind, sind wir von der Entschddigungspflicht frei. Ist die Tduschung durch ein rechts-
kraftiges Strafurteil wegen Betrugs oder Betrugsversuchs festgestellt, so gelten die Voraussetzungen des

Satzes 1 als bewiesen.

Die sonstigen Vertragsbestimmungen

§30

Was geschieht bei Doppelversi-
cherung und Mehrfachversiche-
rung?

§31
Was gilt fiir das Sachverstandigen-
verfahren?
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Doppelversicherung liegt vor, wenn eine versicherte Sache gegen dieselbe Gefahr in mehreren Vertra-
gen versichert ist und die Summe der Entschddigungen, die aufgrund jedes einzelnen Vertrags ohne
Bestehen der anderen Versicherungen zu zahlen ware, den Gesamtschaden iibersteigt. Die Versicherer
sind in der Weise als Gesamtschuldner verpflichtet, dass jeder fiir den Betrag aufzukommen hat, dessen
Zahlung ihm nach seinem Vertrag obliegt; Sie und der Versicherte kénnen aber im Ganzen nicht mehr
als den Betrag des Ihnen entstandenen Schadens verlangen. Dies gilt auch, wenn die Vertrage bei dem-
selben Versicherer bestehen.

Ist die Doppelversicherung zustande gekommen, ohne dass Sie dies wussten, kdnnen Sie die Anpas-
sung des spater geschlossenen Vertrags bzw. dessen Aufhebung verlangen. Bei einer Anpassung ist der
Beitrag entsprechend zu mindern. Die Anpassung oder Aufhebung wird mit dem Ablauf der Versiche-
rungsperiode wirksam, in der sie verlangt wird. Das Recht auf Anpassung oder Aufhebung erlischt, wenn
Sie es nicht unverziiglich geltend machen, nachdem Sie von der Doppelversicherung Kenntnis erlangt
haben.

Haben Sie eine Doppelversicherung in der Absicht geschlossen, sich dadurch einen rechtswidrigen Ver-
mogensvorteil zu verschaffen, ist jeder in dieser Absicht geschlossene Vertrag nichtig. Wir haben, sofern
wir nicht bei der VertragsschlieBung die Nichtigkeit kannten, Anspruch auf den Beitrag bis zum Schluss
der Versicherungsperiode, in der wir diese Kenntnis erlangten.

Erlangen Sie oder der Versicherte aus anderen Versicherungsvertragen Entschadigung fiir denselben
Schaden, so erméafiigt sich der Anspruch aus vorliegendem Vertrag in der Weise, dass die Entschddigung
aus allen Vertrdgen insgesamt nicht hoher ist, als wenn der Gesamtbetrag nur in dem vorliegenden Ver-
trag in Deckung gegeben worden waére.

Sie konnen nach Eintritt des Versicherungsfalls durch einseitige Erklarung uns gegeniiber verlangen,
dass die Hohe des Schadens durch Sachverstandige festgestellt wird. Ein solches Sachverstandigenver-
fahren kénnen Sie und wir auch vereinbaren. Das Sachverstandigenverfahren kann durch Vereinbarung
auf weitere Feststellungen zum Versicherungsfall ausgedehnt werden.

Fiir das Sachverstandigenverfahren gilt:

a) Jede Partei benennt schriftlich einen Sachverstdandigen und kann dann die andere unter Angabe des
von ihr genannten Sachverstandigen schriftlich auffordern, den zweiten Sachverstandigen zu benen-
nen. Wird der zweite Sachverstandige nicht innerhalb von zwei Wochen nach Empfang der Aufforde-
rung benannt, so kann ihn die auffordernde Partei durch das fiir den Schadenort zustandige Amts-
gericht ernennen lassen. In der Aufforderung ist auf diese Folge hinzuweisen.



b) Beide Sachverstandige benennen schriftlich vor Beginn ihrer Feststellungen einen dritten Sachver-
standigen als Obmann. Einigen sie sich nicht, so wird der Obmann auf Antrag einer Partei durch das
fiir den Schadenort zustandige Amtsgericht ernannt.

c) Wirdurfen als Sachverstandige keine Personen benennen, die lhre Mitbewerber sind oder mit Ihnen
in dauernder Geschéftsverbindung stehen, ferner keine Personen, die bei Mitbewerbern oder
Geschéftspartnern angestellt sind oder mit ihnen in einem dhnlichen Verhdltnis stehen.

Dies gilt entsprechend fiir die Benennung eines Obmanns durch die Sachverstdndigen.
3. Die Feststellungen der Sachverstandigen miissen enthalten:

a) ein Verzeichnis der zerstorten, beschadigten oder abhanden gekommenen Gegenstande sowie
deren Wiederbeschaffungspreis und den Zeitwert zum Zeitpunkt des Versicherungsfalls;

b) bei beschéddigten Sachen die Betrdge gemé&fl § 25 Nr. 1 ¢;

c) alle sonstigen gemaR § 25 Nr. 1 maigebenden Tatsachen insbesondere die Restwerte der von dem
Schaden betroffenen Gegenstédnde;

d) die nach § 3 versicherten Kosten sowie den nach § 4 versicherten Mietausfall.

4. Die Sachverstandigen tibermitteln beiden Parteien gleichzeitig ihre Feststellungen. Weichen die Feststel-
lungen voneinander ab, {ibergeben wir sie unverziiglich dem Obmann. Dieser entscheidet tiber die strei-
tig gebliebenen Punkte.

5. Jede Partei tragt die Kosten ihres Sachverstandigen. Die Kosten des Obmanns tragen beide Parteien je
zur Halfte.

6. Die Feststellungen der Sachverstandigen oder des Obmanns sind fiir Sie und uns verbindlich. Aufgrund
dieser Feststellungen berechnen wir die Entschddigung, wenn nicht nachgewiesen wird, dass sie offen-
bar von der wirklichen Sachlage erheblich abweichen.

§32 1. Besteht der Vertrag mit mehreren Versicherungsnehmern, so muss sich jeder Versicherungsnehmer
Welche Regelungen gelten bei Kenntnis und Verhalten der tibrigen Versicherungsnehmer zurechnen lassen.
mehreren Versicherungsnehmern 2.

Sind wir bei Vertrdgen mit einer Gemeinschaft von Wohnungseigentiimern wegen des Verhaltens einzel-
und bei Wohnungseigentum?

ner Wohnungseigentiimer leistungsfrei (siehe §§ 21 Nr. 1, 22, 23, 24, 29, 33, 34), so kénnen wir uns
hierauf gegeniiber den tibrigen Wohnungseigentiimern nicht berufen. Die tibrigen Wohnungseigentiimer
kénnen verlangen, dass wir sie auch insoweit entschadigen, als wir gegeniiber einzelnen Miteigenti-
mern leistungsfrei sind, sofern diese zusatzliche Entschadigung zur Wiederherstellung des gemein-
schaftlichen Eigentums verwendet wird. Der Wohnungseigentiimer, in dessen Person der Verwirkungs-
grund vorliegt, ist verpflichtet, uns diese Mehraufwendungen zu erstatten.

3. Haften wir nach den gesetzlichen Bestimmungen im Rahmen der Feuerversicherung dem Realglaubiger
trotz Leistungsfreiheit wegen des Verhaltens des Versicherungsnehmers, so sind wir zur Zahlung einer
zusatzlichen Entschadigung gemaf Nr. 2 Satz 2 nicht verpflichtet. Wir sind verpflichtet, auf eine kraft
Gesetzes auf uns tibergegangene Gesamthypothek/Gesamtgrundschuld zu verzichten und dabei mitzu-
wirken, dass der Verzicht auf Kosten der Wohnungseigentiimer in das Grundbuch eingetragen wird. In
diesem Fall ist der Wohnungseigentiimer, in dessen Person der Verwirkungsgrund vorliegt, verpflichtet,
uns die fiir seinen Eigentumsanteil und sein Sondereigentum an den Realglaubiger erbrachten Leistun-
gen zu erstatten.

4. Fur die Gebdaudeversicherung bei Teileigentum gelten Nr. 2 und Nr. 3 entsprechend.

§33 1. SchlieRen Sie die Versicherung im eigenen Namen fiir einen Anderen (Versicherten) ab, so kénnen nur
Was ist bei der Versicherung fiir Sie und nicht der Versicherte die Rechte aus diesem Vertrag ausiiben. Das gilt auch dann, wenn der Ver-
fremde Rechnung zu beachten? sicherte den Versicherungsschein besitzt.

2. Wir kdnnen vor Auszahlung der Entschdadigung an Sie den Nachweis verlangen, dass der Versicherte sei-
ne Zustimmung dazu erteilt hat. Der Versicherte kann die Zahlung der Entschddigung nur mit Ihrer
Zustimmung verlangen.

3. Das Verhalten und die Kenntnis des Versicherten werden lhrem Verhalten und Ihrer Kenntnis gleichge-
stellt.

4. Auf die Kenntnis des Versicherten kommt es nicht an, wenn der Vertrag ohne sein Wissen abgeschlossen
worden ist oder eine rechtzeitige Benachrichtigung von Ihnen nicht angebracht war.

5. Auf die Kenntnis des Versicherten kommt es dagegen an, wenn Sie den Vertrag ohne Auftrag des Versi-
cherten geschlossen und uns nicht dartiber informiert haben.

8§34 Sie miissen sich die Kenntnis und das Verhalten lhrer Reprdsentanten im Rahmen von §§ 21, 22, 23, 24, 29,
Welche Regelungen gelten fiir 31 und 33 zurechnen lassen.

Reprdsentanten?

§35 1.

Wie ist die Klagefrist geregelt und

wann verjahren Anspriiche aus 2.

diesem Vertrag?

4. Haben Sie bei uns einen Versicherungsanspruch angemeldet, zdhlt der Zeitraum von der Anmeldung bis
zum Zugang unserer schriftlichen Entscheidung bei der Fristberechnung nicht mit.
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§36

Welches Recht findet Anwendung
und welches Gericht ist bei
Streitigkeiten aus diesem Vertrag
zustdndig?

§37

Was miissen Sie bei Anzeigen,
Willenserkldrungen und
Anschriftendnderungen
beachten?
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Fiir diesen Vertrag gilt deutsches Recht.

Fiir Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen uns bestimmt sich die gerichtliche Zustandigkeit nach
dem Sitz unseres Unternehmens oder unserer fiir den Versicherungsvertrag zustandigen Niederlassung.
Hat ein Versicherungsagent am Zustandekommen des Vertrags mitgewirkt, ist auch das Gericht des Orts
zustdndig, an dem der Versicherungsagent zur Zeit der Vermittlung oder des Abschlusses seine gewerb-
liche Niederlassung oder — bei Fehlen einer gewerblichen Niederlassung — seinen Wohnsitz hatte.

Klagen des Versicherers gegen Sie konnen bei dem fiir Ihren Wohnsitz zusténdigen Gericht erhoben wer-
den. Soweit es sich bei dem Vertrag um eine betriebliche Versicherung handelt, konnen wir unsere
Anspriiche auch bei dem fiir den Sitz oder die Niederlassung des Gewerbebetriebs zustandigen Gericht
geltend machen.

Alle fiir uns bestimmte Anzeigen und Erklarungen sind schriftlich abzugeben. Sie sollen an die Hauptver-
waltung oder an die im Versicherungsschein oder in dessen Nachtrdgen als zustandig bezeichnete Stelle
gerichtet werden.

Haben Sie lhre Anschrift gedndert, die Anderung uns aber nicht mitgeteilt, geniigt fiir eine Willenserkl-
rung, die lhnen gegeniiber abzugeben ist, die Absendung eines eingeschriebenen Briefs an die letzte
uns bekannte Anschrift. Die Erklarung wird zu dem Zeitpunkt wirksam, in dem sie lhnen ohne die
Anschriftendnderung bei regelmafiger Beférderung zugegangen sein wiirde.



Klauseln zur Wohngebdudeversicherung (VGB 2002 - Stand 07.2006)

Die nachstehenden Klauseln gelten zu den aufgefiihrten Gefahren, soweit diese durch Ihren Vertrag versichert sind und die Klausel im Versiche-

rungsschein beurkundet wurde:

Feuer (F)
Fahrzeuganprall

Sengschdden

Uberspannungsschiden
durch Blitz

Rauch, Uberschallknall

Innere Unruhen, Streik,
Aussperrung

Leitungswasser (Lw)

Im Gebdude verlaufende
Regenfallrohre

Wasserverlust

Armaturen

Aufwendungen fiir die Beseitigung
von Rohrverstopfungen

Feuer (F), Sturm (St)

Aufwendungen fiir die Beseitigung
umgestiirzter Biume

Wir leisten auch Entschddigung fiir versicherte Sachen, die durch Anprall eines Schienen- oder StraRenfahr-
zeugs zerstort oder beschadigt werden oder infolge eines solchen Ereignisses abhanden kommen.

Fiir den Anprall von Straflenfahrzeugen besteht Versicherungsschutz nur, wenn diese nicht von lhnen oder
von mitversicherten Personen betrieben worden sind.

Wir leisten auch Entschddigung fiir Sengschdden, die nicht durch Brand, Blitz, Explosion oder Implosion ent-
standen sind.

Die Entschadigung ist auf den vereinbarten Betrag begrenzt.

Wir ersetzen auch Uberspannungsschiden durch Blitz.

Die Entschadigung ist auf den vereinbarten Betrag begrenzt.

Wir leisten auch Entschddigung fiir versicherte Sachen, die durch

— Rauch, der plétzlich bestimmungswidrig aus den auf dem Versicherungsgrundstiick befindlichen Feue-
rungs-, Heizungs-, Koch- oder Trocknungsanlagen ausgetreten ist,

- Uberschallknall eines Luftfahrzeugs entstehenden Druckwellen

zerstort oder beschadigt werden.

Es sind Schdden durch innere Unruhen sowie Streik oder Aussperrung mitversichert.

1. Innere Unruhen liegen vor, wenn zahlenmafig nicht unerhebliche Teile der Bevdlkerung in einer die
offentliche Ruhe und Ordnung stérenden Weise in Bewegung geraten und Gewalttdtigkeiten gegen Per-
sonen oder Sachen veriiben.

2. Streik ist eine planméafig durchgefiihrte auf ein bestimmtes Ziel gerichtete, gemeinsame Arbeitseinstel-
lung einer verhdltnismafig groRen Anzahl von Arbeitnehmern.

3. Aussperrung ist eine auf ein bestimmtes Ziel gerichtete, planméasige ArbeitsausschlieBung einer verhalt-
nisméaRig groBen Zahl von Arbeitnehmern.

Der Versicherungsschutz erstreckt sich nicht auf Schaden, die Sie, Ihre Arbeitnehmer oder andere in den ver-
sicherten Rdumen berechtigt anwesende Personen verursachen.

Sowohl Sie als auch wir kdnnen diese Klausel durch schriftliche Erkldrung kiindigen. Die Kiindigung wird
zwei Wochen nach ihrem Zugang wirksam.

Als Leitungswasser gilt auch Wasser, das aus im Gebdude verlaufenden Regenfallrohren bestimmungswidrig
ausgetreten ist.

Mitversichert sind auch frostbedingte und sonstige Bruchschdden an im Gebdude verlaufenden Regenfall-
rohren.

Wir ersetzen auch den Mehrverbrauch von Frischwasser, der infolge eines Versicherungsfalls entsteht und
den das Wasserversorgungsunternehmen in Rechnung stellt.

Die Entschddigung ist auf den vereinbarten Betrag begrenzt.

Wir ersetzen auch Bruchschdden an Armaturen (Wasser- und Absperrhdhne, Ventile, Wassermesser,
Geruchsverschliisse und dergleichen). Ausgeschlossen sind Bruchschdden an bereits defekten Armaturen.

Weiterhin ersetzen wir die Kosten flir den Austausch der zuvor genannten Armaturen, soweit dieser Aus-
tausch infolge eines Versicherungsfalls im Bereich der Rohrbruchstelle notwendig ist.

Die Entschadigung ist auf den vereinbarten Betrag begrenzt.

Wir ersetzen auch die notwendigen Kosten fiir die Beseitigung von Verstopfungen von Ableitungsrohren
innerhalb der versicherten Gebdude sowie auf dem Versicherungsgrundstiick, sofern diese Rohre der Entsor-
gung der versicherten Gebdude dienen.

Die Entschadigung ist auf den vereinbarten Betrag begrenzt.

Wir ersetzen auch die notwendigen Kosten fiir das Entfernen, den Abtransport und die Entsorgung durch
Blitzschlag oder Sturm umgestiirzter Baume auf dem Versicherungsgrundstiick. Bereits abgestorbene Baume
sind von der Versicherung ausgeschlossen.

19



Feuer (F), Leitungswasser (Lw), Sturm (St), Elementarschiden (N)

Hotelkosten

Riickreisekosten aus dem Urlaub

Gebdudeschadigungen durch
unbefugte Dritte

Graffitischdden

Sachverstandigenkosten

Entschddigungsgrenze in der
Gleitenden Neuwertversicherung
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Wir ersetzen die infolge eines Versicherungsfalls notwendigen Hotelkosten oder Kosten fiir eine dhnliche
Unterbringung ohne Nebenkosten (z.B. Friihstiick, Telefon), wenn die Wohnung unbewohnbar wurde und
Ihnen auch die Beschrankung auf einen etwa bewohnbaren Teil der Wohnung nicht zumutbar ist. Die Kosten
werden bis zu dem Zeitpunkt ersetzt, in dem die Wohnung wieder bewohnbar ist, langstens fiir die Dauer
von 100 Tagen.

Die Entschddigung ist je Versicherungsfall pro Tag auf den vereinbarten Betrag begrenzt.

1. Wenn Sie wegen eines Versicherungsfalls, der voraussichtlich 10.000 EUR iibersteigt, Ihren Urlaub vor-
zeitig beenden miissen, weil Ihre Anwesenheit am Schadenort erforderlich ist, ersetzen wir die dadurch
entstehenden Mehrkosten.

2. Als Urlaubsreise gilt jede privat veranlasste Abwesenheit von der versicherten Wohnung, wenn deren
Dauer mindestens 4 Tage, hochstens jedoch 6 Wochen betrégt.

3. Der Ersatz fiir Fahrtmehrkosten richtet sich nach dem von Ihnen benutzten Urlaubsreisemittel und nach
der Dringlichkeit fiir Ihre Riickkehr an den Schadenort.

4. Sind weitere MaBnahmen erforderlich, damit Sie vorzeitig an den Schadenort zuriickkehren kénnen,
werden wir diese, soweit moglich, einleiten und etwaige Kosten ersetzen.

5. Die Entschddigung ist je Versicherungsfall auf den vereinbarten Betrag begrenzt.

Wir versichern die Kosten fiir die Beseitigung von Schaden an Tiiren, Schlgssern, Fenstern (ausgenommen
Schaufensterverglasungen), Rolldden und Schutzgittern eines versicherten Gebdudes, wenn die Schiden
dadurch entstanden sind, dass ein unbefugter Dritter

a) in das Gebdude eingebrochen, eingestiegen oder mittels falscher Schliissel oder anderer Werkzeuge ein-
gedrungen ist;

b) versucht, durch eine Handlung geméf Ziffer a in ein versichertes Geb&dude einzudringen.

Schéaden, die der Tater an dem versicherten Gebdude von auf3en verursacht, sind nur versichert, soweit sie

Folge einer Handlung gemaf Ziffer a oder b sind.

Die Entschadigung ist je Versicherungsfall auf den vereinbarten Betrag begrenzt.

1. Wirversichern die erforderlichen Kosten fiir die Beseitigung von Schdden durch Graffiti (Verunstaltung
durch Farbe oder Lacke), die durch unbefugte Dritte an AuBenseiten von versicherten Sachen verursacht
werden.

2. Die Entschadigung ist je Versicherungsfall auf den vereinbarten Betrag begrenzt.

3. Esgilt eine Selbstbeteiligung von 10 Prozent des Schadens vereinbart. Der bedingungsgemaf als ent-
schadigungspflichtig errechnete Betrag wird je Versicherungsfall um den vereinbarten Selbstbehalt
gekiirzt.

4. Sie sind verpflichtet, den Schaden uns und der zustandigen Polizeidienststelle unverziiglich anzuzeigen.

Sie und wir kénnen unter Einhaltung einer Frist von drei Monaten zum Ende des laufenden Versiche-
rungsjahres durch schriftliche Erklarung verlangen, dass dieser Versicherungsschutz fiir Graffiti mit
Beginn des ndchsten Versicherungsjahres entfallt.

Machen wir von diesem Recht Gebrauch, so konnen Sie den Vertrag innerhalb eines Monats nach
Zugang unserer Erklarung zum Ende des laufenden Versicherungsjahres kiindigen.

Ubersteigt der entschadigungspflichtige Schaden den Betrag von 25.000 EUR ersetzen wir die von lhnen
gemadf den Allgemeinen Versicherungsbedingungen zu tragenden Kosten des Sachverstandigenverfahrens.

Soweit in der Gleitenden Neuwertversicherung eine Entschadigungsgrenze vereinbart ist, gilt die Versiche-
rungssumme 1914 multipliziert mit dem zum Zeitpunkt des Versicherungsfalls geltenden Anpassungsfaktor
nach den dem Vertrag zugrunde liegenden Allgemeinen Versicherungsbedingungen als Bemessungsgrund-
lage zur Berechnung der Entschadigungsgrenze.



Information zu Ihren Extra-Services

Als Kunde der Gothaer profitieren Sie von zahlreichen Informations- und Soforthilfeleistungen rund um die Themen Auto, Reise sowie Haus und
Wohnung. Das Gothaer Service-Telefon 0800 4464000 steht Ihnen hierfiir an allen Tagen des Jahres rund um die Uhr zur Verfiigung.

Die im Folgenden aufgefiihrten Extra-Services fiir unterwegs und fiir lhr Zuhause sind kostenftrei fiir Sie.

Extra-Services
fiir unterwegs

Extra-Services
fiir lhr Zuhause

Unterwegs und auf Reisen kann viel passieren. Und das nicht nur mit dem Auto. So individuell, wie es Ihre
Situation erfordert, versuchen wir auch, lhnen zu helfen - schnell und zuverldssig. Hier einige Beispiele:

Services bei Fahrzeug-Ausfall

Damit Sie weiter kommen, wenn Sie einmal liegen bleiben - wir helfen lhnen:
e Vermitteln von Pannenbhilfs-, Abschlepp- und Bergungsdiensten

e Nennen von KFZ-Werkstatten

e Organisieren des KFZ-Riicktransports (inkl. Pick-up-Service)

Traveller-Services

Damit Sie Ihre schonsten Wochen im Jahr sicher genief3en kénnen — wir helfen Ihnen:

e Telefonische Dolmetscherdienste

¢ Telefonische Reiseberatung (Impf-, Gesundheits-, Devisen- und Aufenthaltsbestimmungen)

e Nennen und Vermitteln von Hotelunterkiinften, Mietwagenstationen, Dolmetschern und Rechts-
anwadlten im In- und Ausland

e Organisieren einer (vorzeitigen Heim- bzw. verspateten An-)Reise

e Nennen und Einschalten von Botschaften und Konsulaten bei Notfallen im Ausland

Hilfe bei der Ersatzbeschaffung von Pdssen, Fiihrerschein etc. und bei der Kreditkartensperrung

Gesundheits-Services

Damit Sie gut versorgt sind — wir helfen lhnen:

¢ Nennen von qualifizierten Arzten und Krankenhdusern im In- und Ausland, Rehakliniken etc.

e Gesprdche vermitteln zwischen behandelndem Arzt und Hausarzt

e Besorgen und Versenden von lebenswichtigen Medikamenten, Brillen und medizinischen Hilfsmitteln
e Organisieren von Uberfiihrungen und Bestattungen, inkl. Abwickeln aller Formalitdten im Ausland

Sie haben sich ausgesperrt? Oder brauchen Sie einfach fiir eine Renovierung einen Handwerker?
Es gibt viele Situationen, bei denen wir Sie unterstiitzen konnen — schnell und qualifiziert.

Handwerker-Services

Wir vermitteln Ihnen:

e Dachdecker

e Elektro-, Gas- und Wasserinstallateur
e Gebdudereiniger

e Glaser

e Maler

* Maurer

e Rundfunk- und Fernsehtechniker

® Raumausstatter

e Tischler

Dienstleister-Services

Wir vermitteln lhnen:

e Brand- und Wasserreinigung

e Experten fiir Alarmanlagen und Stahlschranke
e Haushiter

e Hotel

Reinigung/Reparatur von Orientteppichen
e Gemadlden und Antiquitaten
Sachverstdndige

Schliisseldienst

e Spedition und Mdbelpacker

e Wach- und Sicherheitsdienst

Kosten, die liber diese reinen Serviceleistungen hinausgehen, z. B. die Gebiihren eines Dolmetschers oder
Rechtsanwaltes, sind von Ihnen zu tragen.
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Merkblatt zur Datenverarbeitung

Vorbemerkung

Einwilligungserklarung

Schweigepflicht-
entbindungserkldrung

Beispiele fiir die Daten-
verarbeitung und -nutzung

1.
Datenspeicherung bei Ihrem
Versicherer

2.
Dateniibermittlung an
Riickversicherer

3.
Dateniibermittlung an andere
Versicherer

4.
Zentrale Hinweissysteme der
Fachverbédnde
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Versicherungen kénnen heute ihre Aufgaben nur noch mit Hilfe der elektronischen Datenverarbeitung (EDV)
erflillen. Nur so lassen sich Vertragsverhéltnisse korrekt, schnell und wirtschaftlich abwickeln; auch bietet
die EDV einen besseren Schutz der Versichertengemeinschaft vor missbrauchlichen Handlungen als die bis-
herigen manuellen Verfahren. Die Verarbeitung der uns bekannt gegebenen Daten zu lhrer Person wurde
durch das Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) geregelt. Danach ist die Datenverarbeitung und -nutzung zul&s-
sig, wenn das BDSG oder eine andere Rechtsvorschrift sie erlaubt oder wenn der Betroffene eingewilligt hat.
Das BDSG erlaubt die Datenverarbeitung und -nutzung stets, wenn dies im Rahmen der Zweckbestimmung
eines Vertragsverhdltnisses oder vertragsdhnlichen Vertrauensverhdltnisses geschieht oder soweit es zur
Wahrung berechtigter Interessen der speichernden Stelle erforderlich ist und kein Grund zu der Annahme
besteht, dass das schutzwiirdige Interesse des Betroffenen an dem Ausschluss der Verarbeitung oder Nut-
zung lberwiegt.

Unabhéngig von dieser im Einzelfall vorzunehmenden Interessenabwégung und im Hinblick auf eine sichere
Rechtsgrundlage fiir die Datenverarbeitung ist in lhren Versicherungsantrag eine Einwilligungserkldarung nach
dem BDSG aufgenommen worden. Diese gilt (iber die Beendigung des Versicherungsvertrages hinaus, endet
jedoch — auf3er in der Lebens-, Kranken- und Unfallversicherung — schon mit Ablehnung des Antrags oder
durch lhren jederzeit méglichen Widerruf.

Wird die Einwilligungserklarung bei Antragstellung ganz oder teilweise gestrichen, kommt es u.U. nicht zu
einem Vertragsabschluss. Trotz Widerrufs oder ganz bzw. teilweise gestrichener Einwilligungserklarung kann
eine Datenverarbeitung und -nutzung in dem begrenzten gesetzlich zuldssigen Rahmen wie in der Vorbemer-
kung beschrieben erfolgen.

Daneben setzt auch die Ubermittlung von Daten, die wie beispielsweise bei einem Arzt, einem Berufsge-
heimnis unterliegen, eine spezielle Erlaubnis des Betroffenen (Schweigepflichtentbindung) voraus. In der
Lebens-, Kranken- und Unfallversicherung (Personenversicherung) ist daher im Antrag auch eine Schweige-
pflichtentbindungsklausel enthalten.

Im folgenden wollen wir Ihnen einige wesentliche Beispiele fiir die Datenverarbeitung und Datennutzung
nennen.

Wir speichern Daten, die fiir den Versicherungsvertrag notwendig sind.

Das sind zuné&chst lhre Angaben im Antrag (Antragsdaten). Weiter werden zum Vertrag versicherungstechni-
sche Daten wie z.B. Versicherungsnummer (Partnernummer), Versicherungssumme, Versicherungsdauer, Bei-
trag, Bankverbindung sowie erforderlichenfalls die Angaben eines Dritten, z.B. eines Vermittlers, eines Sach-
verstandigen oder eines Arztes, gefiihrt (Vertragsdaten).

Bei einem Versicherungsfall speichern wir entsprechend der Vertragsart Angaben zum Schaden und ggf.
auch Angaben von Dritten, wie z.B. den vom Arzt ermittelten Grad der Berufsunfahigkeit, die Feststellung
Ihrer Reparaturwerkstatt tiber einen Kfz-Totalschaden oder bei Ablauf einer Lebensversicherung den Auszah-
lungsbetrag (Leistungsdaten).

Im Interesse unserer Versicherungsnehmer achten wir wie alle Versicherer stets auf einen Ausgleich der von
uns tibernommenen Risiken. Deshalb geben wir in vielen Féllen einen Teil der Risiken an Riickversicherer im
In- und Ausland ab. Diese Riickversicherer benétigen ebenfalls entsprechende versicherungstechnische
Angaben von uns, wie Versicherungsnummer, Beitrag, Art des Versicherungsschutzes und des Risikos und
Risikozuschlags sowie im Einzelfall auch lhre Personalien. Soweit Riickversicherer bei der Risiko- und Scha-
denbeurteilung mitwirken, werden ihnen auch die dafiir erforderlichen Unterlagen zur Verfiigung gestellt.

In einigen Féllen bedienen sich die Riickversicherer weiterer Riickversicherer, denen ebenfalls entsprechen-
de Daten libergeben werden.

Nach dem Versicherungsvertragsgesetz (VVG) hat der Versicherte bei Antragstellung, jeder Vertragsdnderung
und im Schadenfall dem Versicherer alle fiir die Einschdtzung des Wagnisses und fiir die Schadenabwicklung
wichtigen Umstande anzugeben. Hierzu gehoren z.B. frithere Krankheiten und Versicherungsfélle oder Mittei-
lungen iiber gleichartige andere Versicherungen (beantragte, bestehende, abgelehnte oder gekiindigte).

Um Versicherungsmissbrauch zu verhindern, eventuelle Widerspriiche in den Angaben des Versicherten auf-
zukldren oder um Liicken bei den Feststellungen zum entstandenen Schaden zu schlie3en, kann es erforder-
lich sein, andere Versicherer um Auskunft zu bitten oder entsprechende Auskiinfte auf Anfragen zu erteilen.

Auch sonst bedarf es in bestimmten Fallen (M Doppelversicherungen, I gesetzlicher Forde-
rungsiibergang sowie bei Teilungsabkommen) eines Austausches von personenbezogenen Daten unter den
Versicherern. Dabei werden Daten des Betroffenen weitergegeben, wie z.B. Name und Anschrift, Kfz-Kenn-
zeichen, Art des Versicherungsschutzes und des Risikos oder Angaben zum Schaden, wie Schadenhéhe und
Schadentag.

Bei Priifung eines Antrags oder eines Schadens kann es notwendig sein, zur Risikobeurteilung, zur weiteren
Aufklarung des Sachverhalts oder zur Verhinderung von Versicherungsmissbrauch Anfragen an den zustandi-
gen Fachverband bzw. an andere Versicherer zu richten oder auch entsprechende Anfragen anderer Versiche-
rer zu beantworten.

Dazu bestehen bei den Fachverbanden zentrale Hinweissysteme bzw. werden zentrale Datensammlungen
gefiihrt.
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5.
Datenverarbeitung inner- und
auBerhalb der Unternehmens-

gruppe

Solche Hinweissysteme gibt es z.B. beim Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. und
dem Verband der privaten Krankenversicherung e.V. Die Aufnahme in diese Hinweissysteme und deren Nut-
zung erfolgen lediglich zu Zwecken, die mit dem jeweiligen System verfolgt werden diirfen, also nur soweit
bestimmte Voraussetzungen erfiillt sind.

Beispiele:
Kfz-Versicherer:

Registrierung von auffélligen Schadenfallen, Kfz-Diebstdhlen sowie von Personen, bei denen der Verdacht
des Versicherungsmissbrauchs besteht.

Zweck: Risikopriifung, Schadenaufkldarung und -verhiitung.
Lebensversicherer/Krankenversicherer:

Aufnahme von Sonderrisiken, z.B. Ablehnung des Risikos bzw. Annahme mit Beitragszuschlag
e aus versicherungsmedizinischen Griinden,

e auf Grund der Auskiinfte anderer Versicherer,

e wegen verweigerter Nachuntersuchung.

Aufhebung des Vertrages durch Riicktritt oder Anfechtung seitens des Versicherers, Ablehnung des Vertrages
seitens des Versicherungsnehmers wegen geforderter Beitragszuschlage.

Zweck: Risikopriifung.

Unfallversicherer:

Meldung bei

e erheblicher Verletzung der vorvertraglichen Anzeigepflicht,

e Leistungsablehnung wegen vorsétzlicher Obliegenheitsverletzung im Schadenfall, wegen Vortdauschung
eines Unfalls oder von Unfallfolgen,

e auBerordentlicher Kiindigung durch den Versicherer nach Leistungserbringung oder Klageerhebung auf
Leistung.

Zweck: Risikopriifung und Aufdeckung von Versicherungsmissbrauch.

Sachversicherer:

Aufnahme von Schaden und Personen, wenn Brandstiftung vorliegt oder wenn auf Grund des Verdachts des
Versicherungsmissbrauchs der Vertrag gekiindigt wird und bestimmte Schadensummen erreicht sind.
Zweck: Risikopriifung, Schadenaufklarung, Verhinderung weiteren Missbrauchs.

Transportversicherer:

Aufnahme von auffilligen (Verdacht des Versicherungsmissbrauchs) Schadenfillen, insbesondere in der
Reisegepdck-Versicherung.

Zweck: Schadenaufklarung und Verhinderung von Versicherungsmissbrauch.

Zum Schutz der Versicherten werden einzelne Versicherungsbranchen (z.B. Kranken-, Lebens- und Sachversi-
cherung) durch rechtlich selbststandige Unternehmen betrieben.

Um den Kunden einen umfassenden Versicherungsschutz anbieten zu kénnen, arbeiten die Unternehmen
haufig in Unternehmensgruppen zusammen. Zur Kostenersparnis werden dabei einzelne Bereiche zentrali-
siert, wie das Inkasso oder die Datenverarbeitung. So wird z.B. Ihre Adresse nur einmal gespeichert, auch
wenn Sie Vertrdge mit verschiedenen Unternehmen der Gruppe abschlieflen; auch Ihre Versicherungsnum-
mer, die Art der Vertrdge, ggf. Ihr Geburtsdatum, Kontonummer und Bankleitzahl, d.h. Ihre allgemeinen
Antrags-, Vertrags- und Leistungsdaten, werden in einer zentralen Datensammlung gefiihrt.

Dabei sind die sog. Partnerdaten (z.B. Name, Adresse, Kundennummer, Kontonummer, Bankleitzahl, beste-
hende Vertrage) von allen Unternehmen der Gruppe abfragbar. Auf diese Weise kann eingehende Post
immer richtig zugeordnet und bei telefonischen Anfragen sofort der zustandige Partner genannt werden.
Auch Geldeingdnge konnen so in Zweifelsfdllen ohne Riickfragen korrekt verbucht werden. Im Rahmen der
dem Bundesaufsichtsamt fiir das Finanzwesen vorgelegten oder von ihm genehmigten Funktionsausgliede-
rungen kann diese zentrale Datensammlung auch durch besonders auf die Einhaltung der Schweigepflicht
und des Datenschutzes verpflichtete Dritte erfolgen.

Die uibrigen allgemeinen Antrags-, Vertrags- und Leistungsdaten sind dagegen nur von den Versicherungs-
unternehmen der Gruppe abfragbar.

Obwohl alle diese Daten nur zur Beratung und Betreuung des jeweiligen Kunden durch die einzelnen Unter-
nehmen verwendet werden, spricht das Gesetz auch hier von ,,Dateniibermittlung, bei der die Vorschriften
des Bundesdatenschutzgesetzes zu beachten sind. Branchenspezifische Daten — wie z.B. Gesundheits- oder
Bonitdtsdaten — bleiben dagegen unter ausschlieBlicher Verfligung des jeweiligen Unternehmens.
Unserem Konzern gehoren derzeit folgende Unternehmen an:

e Gothaer Versicherungsbank VVaG, Kéln

e Gothaer Allgemeine Versicherung AG, Koln

e Gothaer Lebensversicherung AG, Gottingen

e Gothaer Krankenversicherung AG, Koln

e Asstel Lebensversicherung AG, Koln

e Gothaer Asset Management AG, Gottingen

e Asstel Krankenversicherung AG, Kdln

e Asstel Sachversicherung AG, Kéln

e Car Garantie Versicherung AG, Koln
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6.
Betreuung durch
Versicherungsvermittler

7.
Weitere Auskiinfte und
Erlduterungen iiber lhre Rechte
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Daneben arbeiten unsere Versicherungsunternehmen und Vermittler zur umfassenden Beratung und Betreu-
ung der Kunden im Bereich Finanzdienstleistungen (z.B. Kredite, Bausparvertrage, Kapitalanlagen, Immobi-
lien) auch mit Kreditinstituten, Bausparkassen, Kapitalanlage- und Immobiliengesellschaften auBerhalb der
Gruppe zusammen, wobei die Zusammenarbeit in der gegenseitigen Vermittlung der jeweiligen Produkte
und der weiteren Betreuung der so gewonnenen Kunden besteht. Zurzeit kooperieren wir mit:

e Aachener Bausparkasse AG, Aachen
¢ Bankgesellschaft Berlin AG
® ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs-AG, Koln

In lhren Versicherungsangelegenheiten (sowie im Rahmen des sonstigen Dienstleistungsangebots unserer
Unternehmensgruppe bzw. unserer Kooperationspartner) werden Sie durch einen unserer Vermittler betreut,
der Sie mit Ihrer Einwilligung auch in sonstigen Finanzdienstleistungen berat. Vermittler in diesem Sinne
sind neben Einzelpersonen auch Vermittlungsgesellschaften (sowie im Rahmen der Zusammenarbeit bei
Finanzdienstleistungen auch Kreditinstitute, Bausparkassen, Kapitalanlage- und Immobiliengesellschaften
u.a.).

Um seine Aufgaben ordnungsgemaf erfiillen zu konnen, erhdlt der Vermittler von uns die fiir Ihre Betreuung
und Beratung notwendigen Angaben aus lhren Antrags-, Vertrags- und Leistungsdaten. Das sind beispiels-
weise Versicherungsnummer, Beitrage, Art des Versicherungsschutzes und des Risikos, Zahl der Versiche-
rungsfélle und Hohe von Versicherungsleistungen (sowie von unseren Partnerunternehmen Angaben iiber
andere Finanzdienstleistungen wie z.B. Abschluss und Stand lhres Bausparvertrages). In der Personenversi-
cherung konnen ausschlieBlich zum Zweck von Vertragsanpassungen an den zustandigen Vermittler auch
Gesundheitsdaten tibermittelt werden.

Unsere Vermittler verarbeiten und nutzen diese personenbezogenen Daten im Rahmen der genannten Bera-
tung und Betreuung unserer Kunden. Wir informieren unsere Vermittler iiber Anderungen von kundenrelevan-
ten Daten. Jeder Vermittler ist vertraglich und gesetzlich dazu verpflichtet, die Bestimmungen des Bundesda-
tenschutzgesetzes und seine besondere Schweigepflicht (z.B. Berufsgeheimnis und Datengeheimnis) zu
beachten.

Wir teilen Ihnen den Vermittler, der fiir Ihre Betreuung zustdndig ist, mit. Wenn seine Tatigkeit fiir uns endet,
regeln wir lhre Betreuung neu und informieren Sie dariiber.

Sie haben als Betroffener nach dem Bundesdatenschutzgesetz neben dem eingangs erwahnten Wider-
spruchsrecht ein Recht auf Auskunft sowie unter bestimmten Voraussetzungen ein Recht auf Berichtigung,
Sperrung oder Léschung lhrer gespeicherten Daten.

Wegen eventueller weiterer Auskiinfte oder Erlauterungen wenden Sie sich bitte an den betrieblichen Daten-
schutzbeauftragten lhres Versicherers. Richten Sie auch ein etwaiges Verlangen auf Auskunft, Berichtigung,
Sperrung oder Léschung wegen der beim Riickversicherer gespeicherten Daten stets an uns.
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